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WEISSENSEER WEG

Bebauungsplan 11-168

Ein neuer Bebauungsplan für 
die Fläche im Ortsteil Fennpfuhl 
zwischen der Kleingartenanlage 
„Langes Höhe“ und der Kreuzung 
Weißenseer Weg / Konrad-Wolf-
Straße wird aufgestellt.

In dieser Zeitung werden Sie zum 
Vorhaben informiert und dazu 
eingeladen, sich aktiv in die Ent-
wicklung des Stadtteils einzubrin-
gen!
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VORWORT
Sebastian Scheel,  
Senator 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Berlin wächst weiterhin in allen Stadtteilen. Es ent-
stehen überall neue, dringend benötigte Wohnungen, 
Orte für Gewerbe und Arbeitsplätze. Dabei soll unsere 
Stadt mit ihren Kiezen lebenswert und bezahlbar blei-
ben. Das Wachstum unserer Stadt muss dabei sozial 
verträglich, ökologisch nachhaltig und städtebaulich 
ansprechend gestaltet werden.

Im Kreuzungsbereich Hohenschönhauser Straße/Wei-
ßenseer Weg wird auf dem ehemaligen Busabstellplatz 
der BVG und den westlich angrenzenden städtischen 
Flächen in den nächsten Jahren ein neuer Teil Fenn-
pfuhls entstehen. Dabei wollen wir gemeinsam mit den 
Flächeneigentümer*innen und den Verantwortlichen 
im Bezirk ein gutes Zusammenspiel von Wohnen und 
Arbeit in einer hohen städtebaulichen Qualität errei-
chen. Darüber hinaus werden wir zusätzlich noch eine 
neue Grundschule und mehr Kita-Plätze schaffen. Mit 
dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 11-
168 ist die Grundlage für diese Entwicklung geebnet.

Die dabei auftretenden Herausforderungen gehen wir 
zusammen mit dem Bezirk Lichtenberg und den an-
deren beteiligten Senatsverwaltungen an. Gemeinsam 
wird es uns an diesem Standort gelingen, diese Ziele 
zu erreichen, um für die Berlinerinnen und Berliner ein 
neues Wohnquartier zu errichten, das den Ansprüchen 
an zeitgemäßes, nachhaltiges und soziales Wohnen 
gerecht wird.

Im Rahmen der Durchführung des Bebauungsplanver-
fahrens steht nun die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung bevor. Ein nächster Schritt, zu dem ich Sie 
herzlich einlade.

Die Ihnen vorliegende Zeitung beinhaltet hierzu alle 
wichtigen Informationen. Auf den folgenden Seiten 
wird Ihnen unter anderem erklärt, wie das Bebau-
ungsplanverfahren abläuft und welche Möglichkei-
ten Sie haben, um sich zu beteiligen. Darüber hinaus 
werden die Aktiven des Kiezes, die beteiligten Projekt-
partner*innen, Gutachter*innen sowie die Projekt-
verantwortlichen mit Ihren Zielen und Wünschen für 
das Gebiet und den Kiez vorgestellt. Im Mittelteil der 
Zeitung finden Sie die Entwürfe des Bebauungsplans.  

Ich wünsche Ihnen mit der hier vorliegenden Zeitung 
eine spannende Lektüre und freue mich über Ihre rege 
Beteiligung am Verfahren.

Berlin, September 2020

Sebastian Scheel

© Team Redaktion Otto-Nagel-Gymnasium

VORWORT
Kevin Hönicke,  
Stellv. Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat 
Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit 

Liebe Leser*innen, liebe Lichtenberger*innen, 

unser Bezirk ist beliebt und verzeichnet seit einigen 
Jahren Zulauf. Dafür schaffen wir mit privaten und 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und -ge-
nossenschaften unterschiedliche Wohnräume, die den 
Bedürfnissen der neuen und alten Bewohner*innen 
entsprechen. Hier in der Großsiedlung Fennpfuhl wer-
den wir in den kommenden Jahren an verschiedenen 
Ecken spannende und dringend notwendige Entwick-
lungen begleiten. Aufgrund der zentralen Lage und der 
guten Versorgung mit sozialer Infrastruktur ziehen 
schon heute viele junge Familien mit Kindern hinzu. 
An einigen Stellen werden Wohnungsneubauvorhaben 
realisiert, die an die städtebaulichen Qualitäten der 
bestehenden Siedlung anknüpfen und diese weiter-
entwickeln - wie in diesem Projekt.  

Für die Entwicklung des Geländes des ehemaligen 
Busabstellplatzes sieht die Planung Wohnungsbau, 
ergänzt durch Spiel- und Sportflächen sowie multi-
funktionale Freiflächen vor. Ich lade Sie ein, sich die 
Planungen anzusehen, eine Meinung zu bilden und in 
einem nächsten Schritt zu beteiligen. 

Das Bauvorhaben wird die Großwohnsiedlung nach 
Norden hin begrenzen und eine städtebauliche Kante 
schaffen. Ich persönlich nehme die Siedlung als sehr 
durchgrünt wahr, die durch kleinteilige Ergänzungen 
auch in Zukunft ein lebenswertes Quartier für Jung 
und Alt darstellen wird. Um das zu schaffen, muss die 
neue Bebauung so geplant werden, dass sie sich gut an 
die bereits bestehende anschließt sowie die aktuellen 
und zukünftigen Bedarfe zum Beispiel an sozialer Inf-
rastruktur nicht nur mitdenkt, sondern auch mit um-
setzt. Warum? Die Siedlung wird in den kommenden 
Jahren neben einem Bevölkerungszuwachs auch einen 
Generationenwechsel durchleben, der sich schon jetzt 
abzeichnet. Daher müssen wir die Frei- und Erholungs-
räume so gestalten und aufwerten, dass möglichst 
viele unterschiedliche Bewohner*innen sich in diesen 
bewegen und wohlfühlen können. 

Ich freue mich auf Ihre Ideen für die Weiterentwick-
lung unseres Bezirks.

Berlin, August 2020

Kevin Hönicke

© Ben Gross
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Stadtentwicklung geht uns alle an: Von der Wohnung 
bis zur Arbeit, vom Spiel- bis zum Sportplatz. Stadt 
geht uns alle an, weil sich in ihr ein Abbild unserer Ge-
sellschaft spiegelt und weil sich in den letzten Jahren 
immer mehr gezeigt hat, dass Viele über den Zustand 
und die Entwicklung der Stadt mitsprechen wollen.

Wir alle, vor allem die Berliner*innen, wissen seit Jah-
ren, wie schwer es ist, die geeignete Wohnung zu fin-
den. Wir  alle wissen, wie gut es ist, wenn die Wege kurz 
und die ÖPNV-Anbindung nah und verlässlich ist. Wir 
alle wissen, dass sich Berlin ständig verändert. Diese 
Veränderungen begrüßen wir beizeiten. In einem an-
deren Moment wird die Aufregung groß, wenn an den 
Bedarfen „vorbeigeplant“ wurde. Im Land Berlin ist 
ein Selbstverständnis gewachsen, dass sich eine gute 
Stadtentwicklung über das gemeinsame Planen und 
Diskutieren - über die Partizipation - realisieren lässt.

Im Fall des Bebauunsplans 11-168 wird ein vollum-
fängliches Verfahren gewählt. Das bedeutet, dass u.a. 
Umwelt- und Verkehrsgutachten genauso Einfluss auf 
die künftige Entwicklung haben, wie soziale und öko-
nomische Aspekte. Im Rahmen eines Bebauungspla-
nes ist Beteiligung vorgeschrieben. Das bedeutet, dass 
ein Bebauunsplan in der Planungsphase von der inte-
ressierten Öffentlichkeit kommentiert werden kann. 
Im vorliegenden Fall soll Beteiligung schon früher und 
auf einer konzeptionellen Ebene eingesetzt werden. 
Mit Anrainern und Bürger*innen des Quartiers und 
allen interessierten Berliner*innen sollen Bedarfe für 
die Zukunft und mögliche Herausforderungen früh er-
kannt und diskutiert werden. Durch die gemeinsame 
Planung sollen am Ende die passenden Nutzungen 
und damit die Eckpfeiler einer Bebauung gefunden 
werden.

Ho-Chi-Minh-Straße (heute Weißenseer Weg); im Bild als 
Querstraße der damaligen Leninallee (heute wieder Lands-
berger Allee) zu erkennen, 1984

Luftbild mit Blick auf den Geltungsbereich

Das Gebiet des Bebaungsplans zwischen der Kreuzung Weißenseer Weg / Hohenschönhauser Straße, dem Volks-
park Prenzlauer Berg und der Kleingartenanlage Langes Höhe e.V. ist ein Ort mit Nachholbedarf - rau aber mit 
Potential. Er ist zentral gelegen und gut an den ÖPNV angebunden. Vor allem als Transitraum und als Parkplatz. 
Genutzt wird er von Anwohnenden, Nutzer*innen der Sport- und Freizeitanlagen, Gewerbetreibenden und der 
BVG. Geprägt ist das Gebiet besonders durch seine Nähe zum Grünen auf der einen und den Verkehrsachsen 
sowie den Wohnhochhäusern auf der anderen Seite.

Da sich die Fläche größtenteils im Besitz des Landes befindet und zentral gelegen ist, gehört sie zu diesen Orten, 
die besonders dazu beitragen können, die Entwicklungsziele des Senates zu erreichen. Diese lauten kurz gesagt: 
Bezahlbare Wohnungen in einer ökologischen und nachhaltigen Stadt herzustellen. Damit eine Stadt nachhaltig 
funktionieren kann, muss für Erholung genauso gesorgt sein, wie für Erziehung, Bildung, Wirtschaft und Sozia-
les. Wie das gelingen kann, möchten wir gemeinsam mit Ihnen in den kommenden Monaten erarbeiten.

Plattenbauten und viel Grün - Der mit 1,75 km² rela-
tiv kleine Ortsteil Fennpfuhl, früher Lichtenberg Nord 
zugehörig, wurde erst 2001 als eigener Ortsteil an-
erkannt. 

Der 6,48 Hektar große Geltungsbereich des Bebauungs-
plans 11-168 liegt im nördlichsten Teil Fennpfuhls. Es 
grenzt südlich an die Kleingartensiedlung „Langes 
Höhe“ und westlich an den Ortsteil Alt-Hohenschön-
hausen. Südlich des Geltungsbereichs befindet sich 
6- bis 10-geschossige Wohnbebauung. Westlich wird 
der Geltungsbereich durch die Bezirksgrenze und den 
Volkspark Prenzlauer Berg definiert. Der Bestand rund 
um den Geltungsbereich ist geprägt von Freiräumen 
sowie Wohn- und Gewerbestruktur. Der Fennpfuhl, 
welcher den Geltungsbereich umgibt, gilt als in sich 
geschlossenes Wohngebiet mit sozialer Infrastruktur, 
hat jedoch durch die großen Verkehrstrassen eine et-
was isolierte Lage. Mit städtebaulichen Maßnahmen 
wie neuen verbesserten Wegebeziehungen wurde 
versucht, Barrieren abzubauen. Zudem profitiert das 
Gebiet von Nahversorgungs- und Freizeitangeboten 
rund um den nahegelegenen Fennpfuhlpark. Derzeit 
wird ein Großteil des Geltungsbereichs des B-Plans als 
Parkplatz der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sowie 
als öffentlicher, kostenloser Parkplatz genutzt. Des 
Weiteren befinden sich im Geltungsbereich Tennis-
plätze mit zugehörigem Funktionsraum, das Vereins-
heim der Kleingartenanlage sowie eine Tempohome-
Anlage auf einem ehemaligen Sportplatz. 

Der Wohnungsbestand im Bezirk Lichtenberg soll in 
den kommenden Jahren gesteigert werden. So auch 
im Entwicklungsquartier Hohenschönhauser Straße/ 
Weißenseer Weg. Es sollen 600 neue Wohneinheiten 
entstehen, die städtebaulich mit den bestehenden 
Stadtstrukturen korrespondieren. Die attraktive, zen-
trumsnahe Lage bringt eine sehr gute Erreichbarkeit 
mit sich, weshalb ein autoarmes Quartier angestrebt 
wird. Dies soll auch der Schaffung ruhiger Innenhöfe 
dienen.  

ZWISCHEN KIEBITZ
& KATALYSATOR

Status Quo 
Die Fläche und der Ort

Quo Vadis, Berlin? 
Gemeinsam Stadt entwickeln

© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

© Bundesarchiv, Bild 183-1984-0403-025 / Zimmermann, 
Peter / CC-BY-SA 3.0

DIE HISTORIE  
DES ORTES 
Orte unterliegen einem stetigen Wandel. Ihre Geschichte spiegelt dabei die politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen wider. Mithilfe historischer Karten von 1928 bis 1987 und zahlreicher anderer Quellen wird die 
Entwicklung dieses Gebiets im Folgenden skizziert. 

1928 ist das Gebiet des heutigen Geltungsbereiches 
für den B-Plan 11-168 mehrheitlich unbebaut, le-
diglich am Weißenseer Weg sind vereinzelt Gebäude 
dargestellt. Der Kleingartenverein „Langes Höhe“, 
direkt angrenzend an den Geltungsbereich, wurde 
nach eigenen Angaben bereits 1906 auf „ödem“ Land 
von Otto Lange gegründet und ist mit mehr als fünf 
Hektar sogenanntem „Laubenpieperland“ die viert-
älteste Kleingartenanlage Berlins. Eingefasst von der 
Hohenschönhauser Straße und dem Weißenseer Weg 
entwickelten sich neben „Langes Höhe“ zahlreiche 
Kleingartenkolonien mit kleinteiligem Wegesystem. 
In der Nachkriegszeit formierten sich die Vereine teil-
weise neu, richteten ihre Gärten wieder her und einige 
Kleingärtner*innen wurden aufgrund der dramati-
schen Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
„Dauerbewohner*innen“ ihrer Lauben. 

Die Mehrheit der Kleingärten und einzelne Gebäude 
am Weißenseer Weg müssen jedoch im Zuge neu-
er städtebaulichen Entwicklungen der DDR weichen 
oder als „Trümmerkippe“ für Kriegsschutt dienen 
(heute: Volkspark Prenzlauer Berg). Lediglich „Langes 
Höhe“ und die nördlich angrenzenden Kleingärten 
(mit wechselnden Namen) bleiben seither an diesem 
Ort in ihrer Ausdehnung erhalten. Die Karte von 1986 
macht deutlich, wieso die Kleingärten und die Gebäu-
de weichen mussten: Sowohl der große Parkplatz, der 
Sportplatz als auch die Tennisplätze wurden errichtet 
und sind bis heute in ihrer Anordnung nahezu unver-
ändert. Der Sportplatz wird derzeit für Tempohomes 
genutzt. Südlich des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 
11-168 ist zudem Ende der 1960er Jahre der nach dem 
Zweiten Weltkrieg dringend benötigte Wohnraum ent-
standen. Die sechsgeschossige Wohnbebauung ist in 
ihrer Grundform bis heute unverändert. 

Auch die unmittelbare Umgebung des Geltungsbe-
reichs des B-Plans Nr.11-168 hat sich im Laufe der Zeit 
verändert. Das Gebiet südlich der Hohenschönhauser 
Straße wurde in Plattenbauweise errichtet. Neben der 

überwiegenden Planung von Wohnnutzungen wurde 
u.a. auch ein Schulstandort integriert. 

Östlich des Weißenseer Wegs wurde Anfang der 50er 
Jahre das Sportforum gebaut. Hier trainierte der DDR-
Sportclub SC Dynamo Berlin, u.a. in der Dynamo-
Sporthalle, die bis heute erhalten ist. Hauptnutzer des 
Sportforums ist heute der Olympiastützpunkt Berlin 
– der größte Stützpunkt in Deutschland – aber auch 
rund 20 Vereine sind hier beheimatet. Das Forum um-
fasst 35 Sportanlagen, die sowohl für den Spitzen-, 
Nachwuchs-, Leistungssport, als auch für den Breiten-
sport genutzt werden.

Das ehemalige DDR-Sporthotel mit Restaurant und 
Kongresszentrum des Sportforums Hohenschönhau-
sen (Ecke Weißenseer Weg / Konrad-Wolf-Straße) 
wurde Ende der 70er Jahre als Vorzeige-Komplex er-
richtet. Im Restaurant gingen Franziska van Almsick 
und Claudia Pechstein ein und aus. Dieser Komplex 
hat jedoch mittlerweile ausgedient: Eingeschlagene 
Fenster und zugemauerte Türen prägen das Erschei-
nungsbild. Das Gelände ist inzwischen an einen pri-
vaten Investor verkauft, der in Abstimmung mit dem 
Bezirk Lichtenberg Zukunftspläne schmiedet.

Die historische Bebauung aus dem 19. Jahrhundert 
an der Konrad-Wolf-Straße, südlich des Sportforums, 
wurde mittlerweile durch Neubauten (u.a. Büro- und 
Geschäftszentrum Hohenschönhauser Tor Center) er-
setzt.

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 11-168 wird von 
zwei großen Straßenzügen begrenzt: Hohenschön-
hauser Straße und Weißenseer Weg. Letzterer exis-
tiert bereits seit mehr als 150 Jahren und war die 
damalige Verbindung zwischen den Dörfern Weißen-
see und Lichtenberg. Der Begriff ‚Weg‘ ist hier jedoch 
irreführen: Seit dem Ende der 1970er Jahre handelt 
es sich beim Weißenseer Weg um eine rund 25 Meter 
breite und mit Straßenbegleitgrün (Büsche, Bäume) 
bepflanzte Promenade.

Kleingärten erfüllen in der Stadt wichtige Funktionen, vor 
allem eine soziale, wie hier beim Sommerfest 1955 in „Lan-
ges Höhe“ 

Der Geltungsbereich (rot) und die unmittelbare Umgebung im Jahr 1928 (links) und 1986 (rechts).

© 2011 - 2020 KGV Langes Höhe e.V.

© 2011 - 2020 Landesarchiv Berlin 2020 © 2011 - 2020 Landesarchiv Berlin 2020

Straßenschild der Ho-Chi-Minh-Straße (heute Weißenseer 
Weg); im Bild als Querstraße der damaligen Leninallee (heu-
te wieder Landsberger Allee) zu erkennen, 1990

© Neil Hester 1990 (Flickr) 
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AUFSTELLUNGS- 
BESCHLUSS 

(BA) Lichtenberg beschließt 
die Aufstellung des B-Plans 

11-168  
§ 2 (1) BauGB

B-PLAN WIRD ANGELE-
GENHEIT DES SENATS

SenSW übernimmt das B-
Plan-Verfahren

PLANERFORDERNIS
Flächenneuordnung erfor-
derlich Weißenseer Weg / 
Hohenschönhauser Straße

i

BA legt Planungserfordernis 
und Planungsziele im Aus-
schuss für Stadtentwicklung 
der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) zur Beratung 
und Erörterung vor.

Die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen 
(SenSW) übernimmt das Ver-
fahren aufgrund personeller 
Engpässe im BA Lichtenberg. 
Zudem ist der B-Plan 11-168 
von gesamtstädtischer Bedeu-
tung und berührt gem. § 7 AG-
BauGB dringende Gesamtinter-
essen Berlins.

SenSW beschließt die infor-
melle Öffentlichkeitsbeteili-
gung; hierbei handelt es sich 
um eine freiwillige Maßnah-
me, die über den gesetzlichen 
Mindeststandard („formelle“ 
Beteiligung) hinausgeht. START DER INFORMELLEN BETEILIGUNG 

INTERVIEWS +  
INFORMELLE GESPRÄCHE
Aktivierung und Befragung 
relevanter Akteure vor Ort

siehe Seite 8 Nr. A

INFOZEITUNG #1
SenSW informiert über  

Status Quo und Beteiligungs- 
möglichkeiten im B-Plan-

Verfahren
siehe Seite 8 Nr. B

i

PARLAMENTARISCHER BESCHLUSSS 
Auswertungen der Stellunganhmen und 

Überführung in Planentwurf 

FESTSETZUNG 

ENDGÜLTIGE PLANFASSUNG
§ 10 (1) BauGB

SenSW erlässt B-Plan als Rechtsverord-
nung

Beauftragung AG.URBAN

Juni 2020

Oktober 2020 vsl. Anfang 2021

vsl. Frühjahr 2021

vsl. Mitte 2021

Stellt die Senatsverwaltung kei-
ne Mängel fest und ist die Rechts-
prüfung abgeschlossen, wird der 
Bebauungsplan zur parlamentari-
schen Beschlussfassung des Abge-
ordnetenhauses vorgelegt.

Nach dem Beschluss des Abgeordneten-
hauses erlässt SenSW eine Rechtsverord-
nung und veröffentlicht sie im Gesetz- und 
Verordnungsblatt von Berlin. Damit wird 
der Bebauungsplan rechtskräftig. 

Sofern ein bislang geltender Plan existiert, 
wird dieser dadurch in der Regel aufge-
hoben. Den rechtskräftigen Bebauungs-
plan können Bürger*innen während der 
Dienststunden im Bezirksamt einsehen. 
Die meisten Pläne stehen zudem jederzeit 
im Internet zur Einsicht bereit.

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/
planen/b-planverfahren/

BEKANNTMACHUNG

GENHEMIGUNGS- 
VERFAHREN 

für Bauvorhaben auf 
Grundlage des  
neuen B-Plans

i

WAS IST INFORMELLE BETEILIGUNG?

Informelle Beteiligung ist ein gesetzlich nicht festgeschriebenes Beteili-
gungsverfahren und somit eine freiwillige Ergänzung bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplans. Ein wichtiger Aspekt ist der meist diskursive Cha-
rakter dieses Verfahrens, welcher eine Begegnung verschiedener Interes-
senslagen auf Augenhöhe ermöglicht. Die ortsansässigen Akteur*innen 
und Bewohner*innen sind dabei die „Expert*innen“ vor Ort. 

Im B-Planverfahren 11-168 gibt es Angebote zur Information und Mitwir-
kung. Aufgrund der gerechten Abwägung aller öffenlichen und privaten 
Belange gegen und untereinander ist eine Mitentscheidung durch Bür-
ger*innen NICHT möglich. Die Abwägung unterliegt komplexen rechtlichen 
Bedingungen und muss einer gerichtlichen Prüfung standhalten.

Wann und wie können sich  
Bürger*innen im Verfahren des  
Bebauungsplan Nr. 11-168  
einbringen?

begeleitende  
Öffentlichkeitsarbeit

Mitwirkung

Aktive Beteiligung

Konsultation

Anhörung

Information

Bekanntmachungi

ERSTE ABWÄGUNG
Anregungen werden  

ausgewertet und  
abgewogen 

ERARBEITUNG  
PLANENTWURF

ERARBEITUNG  
VORENTWURF 

Plan spiegelt nur grob die 
wichtigsten Ziele und Zwe-

cke der Planung wider 

ENTWURFS- UND  
OFFENLEGUNGS- 

BESCHLUSS
§ 3 (2) & § 4 (2) BauGB

FERTIGUNG DER  
BESCHLUSSVORLAGE

PRÜFUNG UND ABWÄGUNG 

BESCHLUSS
Auswertungen der Stellunganhmen und  

Überführung in Planentwurf 
ab hier: siehe Seite 9 Nr. K

SenSW wägt die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander 
ab.

Bei inhaltlicher Änderung des Plans durch 
vorgebrachte, wesentliche Belange der 
Bürger*innen oder TöB,  werden die Trä-
gerbeteiligung und die öffentliche Ausle-
gung wiederholt. 

SenSW beschließt den sich aus der Abwä-
gung ergebenden Bebauungsplanentwurf. 
In dieser Phase können Bürger*innen kei-
nen direkten Einfluss mehr nehmen.

Bürger*innen können Planentwurf vor 
Ort oder im Internet (meinberlin.de) 
einsehen und Anregungen fristgerecht 
(1 Monat!) schriftlich oder mündlich 
abgeben

wichtige  
Beteiligungs-
möglichkeit

SenSW = Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

LEGENDE

BA = Bezirksamt informelle Beteiligung formelle Beteiligung

FORMELLE BETEILIGUNG 

UND ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Dauer der Auslegung und Frist zur 

Stellunganhme = 1 Monat
siehe Seite 9 Nr. I und J

Für Bürger*innen beginnt nun die zweite 
Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. 
§3 (2) BauGB) sowie für die Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) 
(§4 (2) BauGB).

SenSW legt den erarbeiteten Planentwurf 
einen Monat lang öffentlich aus und infor-
miert mindestens eine Woche zuvor darü-
ber. Das geschieht immer über die Tages-
presse und das Internet.

BEKANNTMACHUNG 
DES BESCHLUSSES

INFOZEITUNG #2
Senat fasst Erkenntnisse  
und Ergebnisse aus der 

Ideenwerkstatt zusammen
siehe Seite 9 Nr. G

IDEENWERKSTATT
Bürger*innen werden be- 

teiligt zu Gestaltungsfragen:  
Freiräume, Städtebau,  

Nutzungen
siehe Seite 9 Nr. F

WER WIRD NOCH AM BEBAUNGSPLANVERFAHREN BETEILIGT?

Nicht nur die Bürger*innen (§3 BauGB) bekommen bei der Aufstel-
lung eines Bebaungsplanverfahrens die Möglichkeit der Äußerung, 
sondern gemäß § 4 BauGB holt sich die Gemeinde auch Stellung-
nahmen zum Planentwurf bei den durch die Planung berührten Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange (TöB) ein. Zu den Trägern 
öffentlicher Belange gehören beispielsweise die Feuerwehr, Ener-
gieversorger, Entsorgungsfirmen, die Bahn oder Umweltverbände.  
Für die Stellungnahme haben die TöB eine Frist von 30 Tagen und 
sie müssen sich darin auf ihren Aufgabenbereich beschränken. 
Die TöB müssen über bedeutsame Planungen berichten und die 
für dieAbwägung zweckdienlichen Informationen zur Verfügung 
stellen.

FORMELLE BETEILIGUNG
§3 & 4 BauGB

BETEILIGUNG VON  
TRÄGERN ÖFFENTLICHER 

BELANGE (TÖB)
§ 4 (1) BauGB

ÖFFENTLICHE AUSLAGE

i

i

Bürger*innen können Hinweise 
und Anregungen zum Vorentwurf 
abgeben (elektronisch, schriftlich, 
mündlich zur Niederschrift).

Senat gibt Bürger*innen 
Rückmeldung

Für Bürger*innen beginnt nun 
die erste Phase der formellen 
Öffentlichkeitsbeteiligung (§3 
(1) BauGB.

siehe Seite 8 Nr. D

SenSW wird über Beginn und 
Dauer des Beteiligungsverfah-
rens informieren (Tagespres-
se, Internet oder Plakate).

BÜRGERFORUM
siehe Seite 9 Nr. H

BETEILIGUNG IM VERFAHREN 11-168



8 9

A

B

C

D

In Interviews wurden die Anrainer der 
Fläche nach ihren Bedarfen und Erwar-
tungen an eine Entwicklung befragt. 
Grundsätzlich wird jedes Anliegen nicht 
nur auf-, sondern auch ernst genom-
men. Mit den Erkenntnissen aus den 
Interviews werden die folgenden Beteili-
gungsschritte vorbereitet. Es ergibt sich 
ein „Blumenstrauß“ an Interessen und 
Ansprüchen, die im Prozess abgewogen 
werden müssen.

Mit der vorliegenden Ausgabe vom 
WEISSENSEER WEG #1 wird die Öffent-
lichkeit informiert, grundlegendes Wis-
sen transportiert und die involvierten 
Akteure vorgestellt. Es werden transpa-
rente Kommunikations- und Planungs-
strukturen dargelegt und Ansprechpart-
ner*innen benannt.

Alle Informationen zur Beteiligung 
im B-Planverfahren finden Sie unter 
www.mein.berlin.de und auf der Pro-
jekthomepage der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen:  
www.stadtentwicklung.berlin.de. 

Das Bebauungsplanverfahren startet 
und es wird eine formelle frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Dies 
erfolgt durch die Auslegung eines ers-
ten Planentwurfs (zwei Varianten) in 
der Verwaltung, aber auch im Internet 
unter mein.berlin.de.

Die Beteiligung und die Behördenbetei-
ligung behandeln den Vorentwurf des B-
Plans. Im Verfahren des B-Plans 11-168 
wird mit zwei Planvarianten gearbeitet.

In dieser Planungsphase werden allge-
meine Planungen diskutiert und erste 
Auswirkungen auf die Umgebung, bzw. 
Umwelt dargestellt. Dadurch entsteht 
eine gute Grundlage für Diskussionen 
zur weiteren Entwicklung. Die ein-
gegangenen Hinweise der Beteiligten 
werden an den Planverfasser gerichtet 
und werden einbezogen. Dabei wird 
entschieden, welche der beiden Planva-
rianten bevorzugt wird.

Nach der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung wird ggf. das städtebauliche 
und freiraumplanerische Grobkonzept 
überarbeitet. Unter Umständen muss 
durch die eingebrachten Anregungen 
der Planentwurf überarbeitet werden. 
Es erfolgt jedoch keine Wiederholung, 
da eine weitere Bürgerbeteiligung in 
Form der öffentlichen Auslegung noch 
folgt, so dass Änderungen des Planent-
wurfs von den Bürger*innen zu einem 
späteren Zeitpunkt eingesehen und 
kommentiert werden können.

VON DER B-TEILIGUNG ZUM B-PLAN
Bürgerbeteiligung ist ein verpflichtender Teil in der Stadtentwicklung. In letzter Zeit hat sich besonders an der 
Qualität der Beteiligung viel getan. In Zuge der 2019 veröffentlichten Leitlinien für Bürgerbeteiligung hat das 
Land Berlin bzw. der Berliner Senat gemeinsame Eckpfeiler einer Beteiligung für kommenden Neubauprojekte 
bestimmt. Das Ergebnis dieser kooperativen Arbeit ist ein positives Signal an die Stadtgesellschaft:

Partizipation der Bürger*innen wird ermöglicht und gefördert, um eine nachhaltige, zukunftsfähige Stadt für 
alle Berliner*innen zu gestalten.

Für das Beteiligungsverfahren im Rahmen des B-Planverfahrens 11-168 werden die Beteiligungsstufen „Konsul-
tation“ und „Mitgestaltung“ gewählt. Diese Auswahl wird wie folgt begründet: Diese informelle, also freiwillige 
Beteiligung begleitend zur formellen, also verpflichtenden Beteiligung, soll Anwohnende und Betroffene der 
Planung nicht nur informieren, sondern lokale Expertise zu einzelnen Teilbereichen in die Aufstellung des Be-
bauungsplans einfließen lassen. Aus diesem Grund kann man von einer planerischen „Mitgestaltung“ sprechen. 
Wobei angemerkt sei, dass in dieser Phase nicht über gestalterische Detailfragen beteiligt wird, sondern die 
Eckpfeiler einer möglichen künftigen Nutzung gelegt werden.

Zu diesen Beteiligungsschritten wird umfassend und transparent informiert. Die Information und auch Aspekte 
der Konsultation werden während des Beteiligungszeitraums online unter mein.berlin.de zur Verfügung gestellt 
werden.

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Meilensteine und Schritte zur Partizipation im B-Planverfahren 
11-168 in Lichtenberg. Sie können Sich unter weissenseer-weg@ag-urban.de für den Newsletter eintragen, um 
rechtzeitig für die kommenden Veranstaltungen, Meilensteine und Änderungen im zeitlichen Ablauf informiert 
zu sein!

© AG.URBAN 

© AG.URBAN 

Die Ideenwerkstatt bündelt das gesam-
melte Wissen und die Nutzungsansprü-
che der Involvierten. Was braucht das 
Quartier und was die Stadt? Wie fügen 
sich neue Wohnungen und eine neue 
Schule in die Umgebung ein? Was brau-
chen wir noch und was nicht?

Gemeinsames Stadtplanen wird Mög-
lichkeiten und Grenzen der Planfläche 
aufzeigen. Wir dokumentieren die Er-
gebnisse einzelner Lösungsvorschläge 
und werten diese im Nachgang aus. 

In einer wachsenden Ausstellung soll 
grundlegendes Wissen zum Verfahren 
und erste Ergebnisse aus der frühzeiti-
gen Beteiligung vermittelt werden. 

Zeit und Ort der Ausstellung werden 
noch bekannt gegeben.

F
E

Im WEISSENSEER WEG #2 werden die 
Erkenntnisse und Ergebnisse aus der 
Ideenwerkstatt an die Öffentlichkeit 
kommuniziert. Was haben wir durch die 
gemeinsame Planung gelernt? Was für 
Nutzungen werden wir neben Wohnen 
und Bildung defintiv brauchen und pla-
nen?

Was geht an dieser Stelle nicht und wa-
rum?

Haben wir schon ein Alleinstellungs-
merkmal oder besondere Charakteristi-
ka für den Ort gefunden?

H
J

IG

Der B-Plan wird ausgelegt. Die TöB-Be-
teiligung ist abgeschlossen und einge-
arbeitet. Mit der öffentlichen Auslegung 
wird den Bürger*innen die Möglichkeit 
gegeben sich letztmalig und verbindlich 
zum Verfahren zu äußern. Verbindlich 
bedeutet in diesem Fall, dass sich zu 
den Eingaben der Bürger*innen verhal-
ten werden muss. Die Eingaben müssen 
abgewogen und begründet werden. 

Das Verfahren wird auch online über 
mein.berlin.de stattfinden.

Ein Zwischenschritt. Der erarbeitete 
Planentwurf wird dann nochmal mit 
den Behörden innerhalb der Verwal-
tung, dem zuständigen Bezirksamt und 
mit anderen Trägern öffentlicher Belan-
ge (zum Beispiel Verkehrsbetriebe, Kir-
chen, Handels- und Handwerkskammer 
und Umweltverbänden) abgestimmt. 

Dies nennt man die TöB-Beteiligung. Es 
wird lokale, fachbezogene Expertise in 
den Planungsprozess einbezogen.

Wenn keine gravierenden Bedenken 
hervorgebracht werden, kann der Be-
bauungsplan den Bürger*innen im 
nächsten Schritt im Rahmen der öffent-
lichen Auslegung – einen Monat lang – 
präsentiert und erläutert werden.

Mit ausreichender Zeit nach der Ver-
öffentlichung der Ergebnisse gehen wir 
ins Bürgerforum. Die Ergebnisse und 
ihre Abwägungen und Bewertungen aus 
der Ideenwerkstatt werden erläutert. 
Was nehmen wir für die Entwicklung 
des B-Plans mit? Was haben wir schon 
für die weiteren Planunggschritte ge-
lernt und wem schreiben wir das ins 
Hausaufgabenheft?

Der weitere Entwicklungsprozess wird 
benannt und Ansprechpartner*innen 
als auch Beteiligungsmöglichkeiten 
kommuniziert.

K
Die öffentlichen und privaten Belange 
der TöB und der Bürger*innen werden 
gegeneinander und untereinander ab-
gewogen. Der Senat entscheidet über 
ihre Berücksichtigung oder Zurückwei-
sung. Ergibt sich eine Planänderung 
wird die TöB-Beteiligung und die Aus-
legung nochmals wiederholt. Den Ein-
sendern wird das Ergebnis der Entschei-
dung schriftlich mitgeteilt.

Wenn eine Einigung erzielt wurde, wird 
der Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen. Durch die Bekanntmachung 
im Amtsblatt für Berlin wird der Bebau-
ungsplan rechtmäßig und gültig. 

Auch online unter: www.berlin.de/lan-
desverwaltungsamt/logistikservice/
amtsblatt-fuer-berlin

© AG.URBAN 

VON DER BETEILIGUNG ZUM B-PLANVON DER BETEILIGUNG ZUM B-PLAN
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WIE LESE ICH  
B-PLÄNE? 
Zahlen, Abkürzungen, Farben. Ein Bebauungsplan ist ein technisches Dokument und kann schnell zu Überforde-
rung führen. Das Lesen und Verstehen ist einer der ersten und auch wichtigsten Schritte der aktiven Stadtent-
wicklung. Die Senatsverwaltung hat sich dazu entschlossen, für die frühzeitige Beteiligung mit zwei Planvarian-
ten zu arbeiten. Dies ermöglicht eine möglichst hohe Flexibilität im weiteren Prozess.

Textliche Festsetzungen

Die textlichen Festsetzungen sind fester Bestandteil der Bebauungspläne. Sie werden bei in 
Kraft treten des Planes ebenso rechtsverbindlich wie die zeichnerischen Festetzungen.

Die textlichen Festsetzungen zu den finden Sie auf den Seiten 16/17 (Variante 1) sowie 20/21 
(Variante 2).

1.
Der Maßstab 

gibt das Verhältnis einer definierten 
Länge am Plan zu ihrer Entsprechung 
in der Natur an. Ein Maßstab von 1:500 
bedeutet also, dass 1 cm am Plan 500 
cm (bzw. 5 m) in der Wirklichkeit ent-
sprechen.

2.
Nordpfeil

weist zum geografischen Nordpol hin 
und hilft bei der Einordnung des Plan-
gebiets.

3.
Übersichtskarte

verortet den Geltungsbereich in der nä-
heren Umgebung.

4.
Geltungsbereichsgrenze

Die Grenze bestimmt den Bereich auf 
den sich die Festsetzung des B-Plans 
bezieht.

Nachrichtliche Übernahmen

sind Ergebnisse oder Festsetzungen an-
derer Planungsverfahren (bspw. Fach-
planungen).

7.

6.
Legende

Die B-Plan-Legende ist weitestgehend 
einheitlich. Sie enthält auch Zeichen, 
die nich im jeweiligen Plan verwendet 
werden. Die in der Legende farblich 
markierten Bestandsteile sind diejeni-
gen, welche für den jeweiligen B-Plan 
relevant sind.

Verfahrensvermerke der zuständigen 
Behörde

8.

Planunterlagen 

sind die Voraussetzung für die Erstel-
lung von Bebauungsplänen. Vermes-
sungspläne und Flächennutzungspläne 
dienen als Grundlage für Bauleitpläne. 

10.

mögliche Abweichung der Variante 1

9.

B-Plan-Titel und Verfahrensgegenstand

Beschreibung des Geltungsbereichs.

5.

WIE LESE ICH B-PLÄNE?

Festsetzungen

Eintragungen als Vorschlag

Nachrichtliche Übernahmen

WOCHENENDHAUSGEBIET

UNIVERSITÄT

Teich

35,4

GTGa1

SCHULE

FUSSGÄNGERBEREICH

UMSPANNWERK

Ga 1

TGa 1

K

St

HOTEL

GAnl

Ga3St
TGa1

GGa1
GSt
Ga1
St

Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für den Gemeinbedarf

Oberirdische Hauptversorgungsleitungen

Flächen für Versorgungsanlagen,

sowie für Ablagerungen

Verkehrsflächen

T

Öffentliche und private Grünflächen

Fläche für Wald
Wasserfläche

PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

g

ED

E

O

WR

WA

WB

MD

MI

MK

GE

GI

SO

Sonstige Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

3,0

bis

WR

0,4

60, 9 Flur 1096

49A

z.B.

z.B.

Schornstein
Zaun, Hecke

-II
Unterirdisches Bauwerk

mit Geschosszahl und Durchfahrt

Hochspannungsmast

in Meter über NHN    z.B.

Parkhaus

GrundstücksnummerLaubbaum, Nadelbaum

Wirtschafts-, Industriegebäude

Geländehöhe, Straßenhöhe

Naturdenkmal (Laub-, Nadelbaum)

oder Garage

Wohn- oder Öffentliches Gebäude

Gewässer

Brücke

Straßenbegrenzungslinie

Baulinie, Baugrenze

Flurstücksnummer; Flurnummer

Gemarkungsgrenze

Bordkante

Ortsteilgrenze

Bezirksgrenze

Landesgrenze (Bundesland)

Mauer, Stützmauer

V

Flurgrenze

auch

Linie zur Abgrenzung des
(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

mit Angabe der Geschosse

z.B.

z.B.

z.B.

12,4 m über Gehweg

124,5 m über NHN

116,0 m bis 124,5 m über NHN

124,5 m über NHN

z.B.

z.B.

Garage

Kinderspielplatz

Tiefgarage

Geschützter Landschaftsbestandteil

Gemeinschaftsstellplätze

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

Gemeinschaftstiefgaragen

Naturschutzgebiet
Landschaftschutzgebiet

Naturdenkmal                  

Gebäude

Stellplatz

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

Stellplätze
Tiefgaragen

belastende Flächen

Gemeinschaftsgaragen Gemeinschaftsanlagen

Garagengebäude mit Dachstellplätzen
Garagen

Arkade

N.D.

D

N
L

LB

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

z.B.

Tiefstraße

Künftige Industriebahn (in Aussicht genommen)

Brücke

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch
(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umgrenzung von Flächen für

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

des Bebauungsplanes

Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung)

Straßenbahn

Wasserfläche

Bahnanlage

Hochstraße

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

GW

 400 m² bis 500 m²

0,7

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Umgrenzung der Flächen für

Bäumen

Anpflanzen von
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Hochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen

Private Verkehrsfläche

öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsfläche

z.B.

z.B.

Gasdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostationz.B.

als Mindest- und Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

als Höchstmaß

Geschossfläche

Wohnungen
Beschränkung der Zahl der

Geschossflächenzahl

Baumassenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baumasse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Kerngebiet

Mischgebiet

Dorfgebiet

Besonderes Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Reines Wohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

(§11 BauNVO)

0,5

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

4000 m³

500 m²

z.B.

z.B.

0,7

2Wo

(§ 4a BauNVO)

(§10 BauNVO)

(§ 9 BauNVO)

(§ 8 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 5 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

(§ 3 BauNVO)

(§ 2 BauNVO)

Flurstücksgrenze

z.B.

z.B.

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Sträuchern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Bäumen

Erhaltung von

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Einfahrt

Straßenbegrenzungslinie

Sträuchern

Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

als Mindest- und Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen  zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

als Höchstmaß

Baulinie

Geschlossene Bauweise

Baugrenze

Grundflächenzahl

Grundfläche

Zahl der Vollgeschosse

zwingend

Offene Bauweise

(§ 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

53,5 m über NHN

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

100 m²

z.B.

und für die Erhaltung
Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen

Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

Sichtfläche

Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)                   z.B.

E

Gesamtanlage (Ensemble), die dem
Denkmalschutz unterliegen

35,4

z.B.

z.B.

mit Geschosszahl

Zeichenerklärung

Bebauungsplan 11-168
für das Gelände zwischen südlicher Grenze der Kleingartenanlage

„Langes Höhe", Weißenseer Weg, Hohenschönhauser Straße,
westlicher Grenze des Flurstücks 4026, Flur 214 (Stichstraße

Hohenschönhauser Straße), südlicher Grenze des Flurstücks 4025,
Flur 214 (Verbindungsweg Hohenschönhauser Straße) und

Bezirksgrenze im Bezirk Lichtenberg,
Ortsteile Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen

Planunterlage

G

für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

SO

Fläche für die Landwirtschaft

Flächen für Sport- und Spielanlagen

H

D

WS

GF

GF OK

BM

III

OK

V

III - V

GR

(z.B. Tiefgarage)

TH

FH

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

Nur Doppelhäuser zulässig

Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

zwingend

als Höchstmaß

(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Erhaltungsbereich

D

OK

MUUrbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

Umfanges von Abweichungen

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Aufgestellt: Berlin, den

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan am              zugestimmt.

Berlin, den      .       . 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator/in

Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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Festsetzungen im B-Plan 11-168

Die Art der baulichen Nutzung bestimmt, welche Nutzungen auf bestimmten Flächen bzw. Gebieten zu-
lässig sind. 

Maß der baulichen Nutzung

Über das Maß der baulichen Nutzung 
wird festgelegt, in welchem Umfang ein 
Grundstück baulich ausgenutzt werden 
darf. 

Zwei Verordnungen bilden die Grund-
lage um einen Bebauungsplan richtig 
interpretieren zu können: 

Die Baunutzungsverordnung  (BauNVO) 
regelt die Art der baulichen Nutzung und 
die Planzeichenverordnung (PlanZV) er-
klärt die Zeichen und Linien im Plan.

Grundflächenzahl (GRZ)

Sie legt das Maß der maximal überbau-
baren Fläche fest. 

Geschossflächenzahl GFZ

Durch die GFZ ermittelt man die Ge-
samtfläche aller Geschosse, also die Ge-
schossfläche. 

Anzahl der Vollgeschosse

Die Zahl der zulässigen Geschosse wird 
mit römischen Zahlen angegeben, z.B.: 
„III“ also 3 Vollgeschosse.

WA   Allgemeines Wohngebiet 

MU  Urbane Gebiete 
 

SCHULE

Straßenverkehrsfläche

Öffentliche und private Grünflächen

vorwiegend Wohnen

Wohnen und Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht  
wesentlich stören, Nutzungsmischung muss nicht gleichge-
wichtig sein

Flächen für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung: SCHULE

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

mit der Zweckbestimmung: PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Es werden im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans folgende Linien unter-
schieden: 

Baugrenzen: dabei darf die Baugrenze 
nicht überschritten werden 

und

Baulinien: an der Baulinie hingegen 
muss zwingend gebaut werden. Im B-
Plan 11-168 nicht verwendet.

Straßenbegrenzungslinie: Sie grenzt 
Straßenverkehrsflächen und Straßen-
verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung gegeneinander  sowie gegen-
über Flächen anderer Nutzung ab.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte: Auf 
einem Geh- und Fahrrecht darf nicht 
geparkt werden. Das Verlegen von Lei-
tungen in einem Wegerechte ist nur 
möglich, wenn auch ein Leitungsrecht 
eingetragen ist.

Gemeinschaftsgarage: eine Garage die 
von mehreren Besitzern benutzt wird. 
Diese Garage soll 4 Geschosse umfas-
sen.

Stellplätze: ist eine Fläche zum Abstel-
len eines Fahrzeuges außerhalb der öf-
fentlichen Verkehrsflächen.

Festsetzungen

Eintragungen als Vorschlag

Nachrichtliche Übernahmen

WOCHENENDHAUSGEBIET

UNIVERSITÄT

Teich

35,4

GTGa1

SCHULE

FUSSGÄNGERBEREICH

UMSPANNWERK

Ga 1

TGa 1

K

St

HOTEL

GAnl

Ga3St
TGa1

GGa1
GSt
Ga1
St

Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für den Gemeinbedarf

Oberirdische Hauptversorgungsleitungen

Flächen für Versorgungsanlagen,

sowie für Ablagerungen

Verkehrsflächen

T

Öffentliche und private Grünflächen

Fläche für Wald
Wasserfläche

PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

g

ED

E

O

WR

WA

WB

MD

MI

MK

GE

GI

SO

Sonstige Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

3,0

bis

WR

0,4

60, 9 Flur 1096

49A

z.B.

z.B.

Schornstein
Zaun, Hecke

-II
Unterirdisches Bauwerk

mit Geschosszahl und Durchfahrt

Hochspannungsmast

in Meter über NHN    z.B.

Parkhaus

GrundstücksnummerLaubbaum, Nadelbaum

Wirtschafts-, Industriegebäude

Geländehöhe, Straßenhöhe

Naturdenkmal (Laub-, Nadelbaum)

oder Garage

Wohn- oder Öffentliches Gebäude

Gewässer

Brücke

Straßenbegrenzungslinie

Baulinie, Baugrenze

Flurstücksnummer; Flurnummer

Gemarkungsgrenze

Bordkante

Ortsteilgrenze

Bezirksgrenze

Landesgrenze (Bundesland)

Mauer, Stützmauer

V

Flurgrenze

auch

Linie zur Abgrenzung des
(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

mit Angabe der Geschosse

z.B.

z.B.

z.B.

12,4 m über Gehweg

124,5 m über NHN

116,0 m bis 124,5 m über NHN

124,5 m über NHN

z.B.

z.B.

Garage

Kinderspielplatz

Tiefgarage

Geschützter Landschaftsbestandteil

Gemeinschaftsstellplätze

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

Gemeinschaftstiefgaragen

Naturschutzgebiet
Landschaftschutzgebiet

Naturdenkmal                  

Gebäude

Stellplatz

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

Stellplätze
Tiefgaragen

belastende Flächen

Gemeinschaftsgaragen Gemeinschaftsanlagen

Garagengebäude mit Dachstellplätzen
Garagen

Arkade

N.D.

D

N
L

LB

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

z.B.

Tiefstraße

Künftige Industriebahn (in Aussicht genommen)

Brücke

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch
(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umgrenzung von Flächen für

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

des Bebauungsplanes

Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung)

Straßenbahn

Wasserfläche

Bahnanlage

Hochstraße

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

GW

 400 m² bis 500 m²

0,7

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Umgrenzung der Flächen für

Bäumen

Anpflanzen von
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Hochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen

Private Verkehrsfläche

öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsfläche

z.B.

z.B.

Gasdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostationz.B.

als Mindest- und Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

als Höchstmaß

Geschossfläche

Wohnungen
Beschränkung der Zahl der

Geschossflächenzahl

Baumassenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baumasse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Kerngebiet

Mischgebiet

Dorfgebiet

Besonderes Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Reines Wohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

(§11 BauNVO)

0,5

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

4000 m³

500 m²

z.B.

z.B.

0,7

2Wo

(§ 4a BauNVO)

(§10 BauNVO)

(§ 9 BauNVO)

(§ 8 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 5 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

(§ 3 BauNVO)

(§ 2 BauNVO)

Flurstücksgrenze

z.B.

z.B.

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Sträuchern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Bäumen

Erhaltung von

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Einfahrt

Straßenbegrenzungslinie

Sträuchern

Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

als Mindest- und Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen  zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

als Höchstmaß

Baulinie

Geschlossene Bauweise

Baugrenze

Grundflächenzahl

Grundfläche

Zahl der Vollgeschosse

zwingend

Offene Bauweise

(§ 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

53,5 m über NHN

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

100 m²

z.B.

und für die Erhaltung
Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen

Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

Sichtfläche

Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)                   z.B.

E

Gesamtanlage (Ensemble), die dem
Denkmalschutz unterliegen

35,4

z.B.

z.B.

mit Geschosszahl

Zeichenerklärung

Bebauungsplan 11-168
für das Gelände zwischen südlicher Grenze der Kleingartenanlage

„Langes Höhe", Weißenseer Weg, Hohenschönhauser Straße,
westlicher Grenze des Flurstücks 4026, Flur 214 (Stichstraße

Hohenschönhauser Straße), südlicher Grenze des Flurstücks 4025,
Flur 214 (Verbindungsweg Hohenschönhauser Straße) und

Bezirksgrenze im Bezirk Lichtenberg,
Ortsteile Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen

Planunterlage

G

für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

SO

Fläche für die Landwirtschaft

Flächen für Sport- und Spielanlagen

H

D

WS

GF

GF OK

BM

III

OK

V

III - V

GR

(z.B. Tiefgarage)

TH

FH

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

Nur Doppelhäuser zulässig

Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

zwingend

als Höchstmaß

(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Erhaltungsbereich

D

OK

MUUrbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

Umfanges von Abweichungen

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Aufgestellt: Berlin, den

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan am              zugestimmt.

Berlin, den      .       . 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator/in

Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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Referatsleiter
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Referatsleiter
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Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator/in
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Referatsleiter
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Aufgestellt: Berlin, den

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan am              zugestimmt.

Berlin, den      .       . 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator/in

Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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Umfanges von Abweichungen
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Aufgestellt: Berlin, den

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan am              zugestimmt.

Berlin, den      .       . 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator/in

Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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BEBAUUNGSPLANENTWURF 1

B-PLAN- 
ENTWÜRFE 
Auf den folgenden Doppelseiten sind zwei Planzeichnungen und die textlichen 
Festsetzungen abgebildet. Damit sollen die beiden möglichen Entwicklungen dar-
gestellt werden. In der ersten Variante soll die Schule zwischen dem heutigen 
Parkplatz und den Tennisplätzen angeordnet werden. In der zweiten Variante soll 
die Schule an der Kreuzung untergebracht werden. Zu beiden Varianten werden 
Stellungnahmen erbeten, sodass eine Vorzugsvariante ermittelt werden kann.

BEBAUUNGSPLANENTWURF 1

Festsetzungen

Eintragungen als Vorschlag
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3,0

bis

WR

0,4

60, 9 Flur 1096

49A

z.B.

z.B.

Schornstein
Zaun, Hecke

-II
Unterirdisches Bauwerk

mit Geschosszahl und Durchfahrt
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z.B.

z.B.

Gasdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostationz.B.

als Mindest- und Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

als Höchstmaß

Geschossfläche

Wohnungen
Beschränkung der Zahl der

Geschossflächenzahl

Baumassenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baumasse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Kerngebiet

Mischgebiet

Dorfgebiet

Besonderes Wohngebiet
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BEBAUUNGSPLAN 11-168 „HOHENSCHÖNHAUSER STRASSE / WEISSENSEER WEG“
VORENTWURF VOM 23.09.2020
(NOCH NICHT RECHTSVERBINDLICH)
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (VARIANTE 1)

Art der baulichen Nutzung

1. Im urbanen Gebiet können die in § 6a 
Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverord-
nung genannten Einzelhandelsbetriebe 
nur ausnahmsweise und nur im 1. Voll-
geschoss zugelassen werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 5 und 7 BauNVO

2. Im urbanen Gebiet können die in § 6a 
Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverord-
nung genannten Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes nur ausnahmsweise 
zugelassen werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO

3. Im allgemeinen Wohngebiet sind die 
Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 (Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes), Nr. 
4 (Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tank-
stellen) der Baunutzungsverordnung 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

4. Im urbanen Gebiet sind die Ausnahmen 
nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 (Vergnügungs-
stätten) und Nr. 2 (Tankstellen) der Bau-
nutzungsverordnung nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

5. Bei der Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche sind in den allgemeinen 
Wohngebieten und im urbanen Gebiet 
die Flächen von Aufenthaltsräumen in 
anderen als Vollgeschossen einschließ-
lich der dazugehörigen Treppenräume 
und einschließlich ihrer Umfassungs-
wände mitzurechnen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

6. Für die allgemeinen Wohngebiete und 
das urbane Gebiet wird als Bauweise 
festgesetzt:

 » geschlossene Bauweise entlang der 
Straßen Weißenseer Weg und Ho-
henschönhauser Straße bis zu einem 
Abstand von 20 m; gerechnet ab der 
straßenseitig festgesetzten Baugren-
ze

 » abweichende Bauweise mit Zulässig-
keit von Gebäuden ohne Längenbe-
schränkung mit seitlichen Grenzab-
ständen ab einem Abstand von 20 m; 
gerechnet ab der straßenseitig fest-
gesetzten Baugrenze

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i. V. m. § 22 BauNVO

Weitere Arten der Nutzung

7. Innerhalb der Flächen für Sport- und 
Spielanlagen mit der Zweckbestim-
mung „Ungedeckte Sportanlage“ ist die 
Errichtung eingeschossiger Sportfunk-
tionsgebäude nur auf den überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig. Die 
Grundfläche der baulichen Anlagen der 
Sportfunktionsgebäude darf 100 m² 
nicht überschreiten.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 
BauGB

8. In den allgemeinen Wohngebieten und 
im urbanen Gebiet sind Stellplätze und 
Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für 
die festgesetzten Flächen für Stellplätze 
und Gemeinschaftsgaragen, für Tiefga-
ragen sowie für Stellplätze für schwer 
Gehbehinderte, Rollstuhlnutzerinnen 
und Rollstuhlnutzer sowie für Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
i. V. m. § 12 Abs. 6 und § 23 Abs. 5 
BauNVO

9. In den allgemeinen Wohngebieten und 
im urbanen Gebiet dürfen nur Wohnge-
bäude errichtet werden, bei denen ein 
Anteil von mindestens 30 % der zulässi-
gen Geschossfläche, die für Wohnungen 
zu verwenden ist, mit Mitteln der sozia-
len Wohnraumförderung gefördert wer-
den könnten. Ausnahmsweise können 

Wohngebäude ohne förderungsfähige 
Wohnungen zugelassen werden, wenn 
der nach Satz 1 erforderliche Mindest-
anteil in einem anderen Gebäude in den 
allgemeinen Wohngebieten bzw. im ur-
banen Gebiet zusätzlich erbracht wird.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB

10. Die Einteilung der Straßenverkehrsflä-
che ist nicht Gegenstand der Festset-
zung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB

11. In der Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Private Dauerkleingärten“ kann 
nur ein eingeschossiges Vereinshaus 
zugelassen werden, dessen Grundflä-
che 250 m² nicht überschreitet und das 
mit der Zweckbestimmung im Einklang 
steht.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

12. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist 
auch eine Nutzung für außerschulische 
Sport- und Spielzwecke zulässig.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

13. In den allgemeinen Wohngebieten und 
im urbanen Gebiet sind auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen Ne-
benanlagen und Einrichtungen im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i. V. m. § 23 Abs. 5 und § 14 Abs. 1 Satz 
3 BauNVO

Immissionsschutz

14. Im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ist nur die Verwendung von Erd-
gas oder Heizöl EL als Brennstoff zu-
gelassen. Die Verwendung anderer 
Brennstoffe ist dann zulässig, wenn si-
chergestellt ist, dass die Massenströme 
von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden 
und Staub bezogen auf den Energiege-
halt des eingesetzten Brennstoffs ver-
gleichbar höchstens denen von Heizöl 
EL sind.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) 
BauGB

15. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in 
Gebäuden entlang der Straßen Weißen-
seer Weg und Hohenschönhauser Stra-
ße mindestens ein Aufenthaltsraum von 
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr 
als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens die Hälfte der Aufenthalts-
räume mit jeweils mindestens einem 
Fenster zum Blockinnenbereich oder 
zu einer von den genannten Straßen 
abgewandten Seite ausgerichtet sein. 
Hiervon ausgenommen sind Wohnun-
gen, bei denen mindestens zwei Außen-
wände nicht zu einer lärmabgewandten 
Seite ausgerichtet sind.

In Wohnungen, bei denen mindestens 
zwei Außenwände nicht zu einer lärm-
abgewandten Seite ausgerichtet sind, 
müssen in mindestens einem Aufent-
haltsraum (bei Wohnungen mit bis zu 
zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in min-
destens der Hälfte der Aufenthaltsräu-
me (bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen) durch besondere 
Fensterkonstruktionen unter Wahrung 
einer ausreichenden Belüftung oder 
durch andere bauliche Maßnahmen 
gleicher Wirkung Schallpegeldifferen-
zen erreicht werden, die gewährleisten, 
dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit in dem Raum 
oder den Räumen bei mindestens einem 
teilgeöffneten Fenster nicht überschrit-
ten wird.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB

Sonstige Festsetzungen

16. Die nicht überbaubare Grundstücksflä-
che A ist mit einem Geh- und Radfahr-
recht zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB

BEBAUUNGSPLANENTWURF TEXL. FESTSETZUNGEN 
VARIANTE 1

BEBAUUNGSPLANENTWURF  TEXL. FESTSETZUNGEN 
VARIANTE 1
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BEBAUUNGSPLANENTWURF 2 BEBAUUNGSPLANENTWURF 2

Festsetzungen

Eintragungen als Vorschlag

Nachrichtliche Übernahmen
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UNIVERSITÄT
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35,4
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T
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Sonstige Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

3,0

bis
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0,4

60, 9 Flur 1096

49A

z.B.

z.B.
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-II
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V
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Naturdenkmal                  
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N.D.

D

N
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z.B.

Tiefstraße
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Brücke

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch
(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
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des Bebauungsplanes
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Zeichenerklärung

Bebauungsplan 11-168
für das Gelände zwischen südlicher Grenze der Kleingartenanlage

„Langes Höhe", Weißenseer Weg, Hohenschönhauser Straße,
westlicher Grenze des Flurstücks 4026, Flur 214 (Stichstraße

Hohenschönhauser Straße), südlicher Grenze des Flurstücks 4025,
Flur 214 (Verbindungsweg Hohenschönhauser Straße) und

Bezirksgrenze im Bezirk Lichtenberg,
Ortsteile Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen

Planunterlage

G

für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

SO

Fläche für die Landwirtschaft

Flächen für Sport- und Spielanlagen

H
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GF OK
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III - V
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(z.B. Tiefgarage)
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FH

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt
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Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

zwingend

als Höchstmaß

(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Erhaltungsbereich

D

OK

MUUrbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

Umfanges von Abweichungen

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Aufgestellt: Berlin, den

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan am              zugestimmt.

Berlin, den      .       . 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator/in

Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter
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Berlin, den      .       . 
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Sonderreferat Wohnungsbau

Referatsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.
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Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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BEBAUUNGSPLAN 11-168 „HOHENSCHÖNHAUSER STRASSE / WEISSENSEER WEG“
VORENTWURF VOM 23.09.2020
(NOCH NICHT RECHTSVERBINDLICH)
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (VARIANTE 2)
Art der baulichen Nutzung

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die 
Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 (Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes), Nr. 
4 (Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tank-
stellen) der Baunutzungsverordnung 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

2. Bei der Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche sind in den allgemeinen 
Wohngebieten die Flächen von Auf-
enthaltsräumen in anderen als Vollge-
schossen einschließlich der dazugehö-
rigen Treppenräume und einschließlich 
ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

3. Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 
und WA 2 wird als Bauweise festgesetzt:

 » abweichende Bauweise mit Zulässig-
keit von Gebäuden ohne Längenbe-
schränkung mit seitlichen Grenzab-
ständen

Für das allgemeine Wohngebiet WA 3 
wird als Bauweise festgesetzt:

 » geschlossene Bauweise entlang der 
Straße Weißenseer Weg bis zu einem 
Abstand von 20 m; gerechnet ab der 
straßenseitig festgesetzten Baugren-
ze

 » abweichende Bauweise mit Zulässig-
keit von Gebäuden ohne Längenbe-
schränkung mit seitlichen Grenzab-
ständen ab einem Abstand von 20 m; 
gerechnet ab der straßenseitig fest-
gesetzten Baugrenze

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i. V. m. § 22 BauNVO

Weitere Arten der Nutzung

4. Innerhalb der Flächen für Sport- und 
Spielanlagen mit der Zweckbestim-
mung „Ungedeckte Sportanlage“ ist die 
Errichtung eingeschossiger Sportfunk-
tionsgebäude nur auf den überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig. Die 
Grundfläche der baulichen Anlagen der 
Sportfunktionsgebäude darf 100 m² 
nicht überschreiten.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 
BauGB

5. In den allgemeinen Wohngebieten sind 
Stellplätze und Garagen unzulässig. 
Dies gilt nicht für die festgesetzten Flä-
chen für Stellplätze und Gemeinschafts-
garagen, für Tiefgaragen sowie für 
Stellplätze für schwer Gehbehinderte, 
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnut-
zer sowie für Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
i. V. m. § 12 Abs. 6 und § 23 Abs. 5 
BauNVO

6. In den allgemeinen Wohngebieten dür-
fen nur Wohngebäude errichtet werden, 
bei denen ein Anteil von mindestens 
30 % der zulässigen Geschossfläche, 
die für Wohnungen zu verwenden ist, 
mit Mitteln der sozialen Wohnraum-
förderung gefördert werden könnten. 
Ausnahmsweise können Wohngebäude 
ohne förderungsfähige Wohnungen zu-
gelassen werden, wenn der nach Satz 
1 erforderliche Mindestanteil in einem 
anderen Gebäude in den allgemeinen 
Wohngebieten zusätzlich erbracht wird.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB

7. Die Einteilung der Straßenverkehrsflä-
che ist nicht Gegenstand der Festset-
zung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB

8. In der Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Private Dauerkleingärten“ kann 
nur ein eingeschossiges Vereinshaus 
zugelassen werden, dessen Grundflä-
che 250 m² nicht überschreitet und das 
mit der Zweckbestimmung im Einklang 
steht.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

9. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist 
auch eine Nutzung für außerschulische 
Sport- und Spielzwecke zulässig.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

10. In den allgemeinen Wohngebieten sind 
auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen Nebenanlagen und Ein-
richtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 
BauNVO unzulässig.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i. V. m. § 23 Abs. 5 und § 14 Abs. 1 Satz 
3 BauNVO

Immissionsschutz

11. Im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ist nur die Verwendung von Erd-
gas oder Heizöl EL als Brennstoff zu-
gelassen. Die Verwendung anderer 
Brennstoffe ist dann zulässig, wenn si-
chergestellt ist, dass die Massenströme 
von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden 
und Staub bezogen auf den Energiege-
halt des eingesetzten Brennstoffs ver-
gleichbar höchstens denen von Heizöl 
EL sind.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) 
BauGB

12. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in 
Gebäuden entlang der Straßen Weißen-
seer Weg und Hohenschönhauser Stra-
ße mindestens ein Aufenthaltsraum von 
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr 
als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens die Hälfte der Aufenthalts-
räume mit jeweils mindestens einem 
Fenster zum Blockinnenbereich oder 
zu einer von den genannten Straßen 
abgewandten Seite ausgerichtet sein. 
Hiervon ausgenommen sind Wohnun-
gen, bei denen mindestens zwei Außen-
wände nicht zu einer lärmabgewandten 
Seite ausgerichtet sind.

In Wohnungen, bei denen mindestens 
zwei Außenwände nicht zu einer lärm-
abgewandten Seite ausgerichtet sind, 
müssen in mindestens einem Aufent-
haltsraum (bei Wohnungen mit bis zu 
zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in min-
destens der Hälfte der Aufenthaltsräu-
me (bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen) durch besondere 
Fensterkonstruktionen unter Wahrung 
einer ausreichenden Belüftung oder 
durch andere bauliche Maßnahmen 
gleicher Wirkung Schallpegeldifferen-
zen erreicht werden, die gewährleisten, 
dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit in dem Raum 
oder den Räumen bei mindestens einem 
teilgeöffneten Fenster nicht überschrit-
ten wird.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB

Sonstige Festsetzungen

13. Die nicht überbaubare Grundstücksflä-
che A ist mit einem Geh- und Radfahr-
recht zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB

BEBAUUNGSPLANENTWURF TEXL. FESTSETZUNGEN 
VARIANTE 2
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PERSONEN &
PERSPEKTIVEN
An der Entwicklung einer Stadt - und somit auch eines Quartiers - sind viele verschie-
dene Akteur*innen beteiligt. Jede einzelne Person vertritt ihr Interesse bzw. verfolgt 
bestimmte (Planungs-)Ziele. In manchen Diskursen ist es schwer, die unterschiedli-
chen Anliegen miteinander in Einklang zu bringen. 

Um die verschiedenen Perspektiven besser zu verstehen, werden nachfolgend einige 
Personen und ihre Bedürfnisse beziehungsweise ihre Sichtweise bezüglich der Ent-
wicklung des Gebietes dargestellt. 

KLEINGARTENANLAGE 
„LANGES HÖHE“ E.V. 
MONIKA POHLING

Anschrift:

KGV KGA „Langes Höhe“ e. V. 
Stellerweg 139 
10369 Berlin

Wir sind ...

der Kleingartenverein. Seit 10 Jahren 
ehrenamtlich im Vorstand kümmern wir 
uns um die 1906 gegründete Kleingar-
tenanlage „Langes Höhe“. 

Die Kleingärten sind unserer Rückzugs-
ort, unsere „Ruhe mitten in der Stadt“. 
Neben dem Anbau von Obst und Gemü-
se für den Eigenbedarf und der Blumen-
zucht hat sich eine Gemeinschaft zu-
sammengefunden welche ihre „Grüne 
Oase“ im Kiez und für Anwohner*innen 
offen gestaltet.

Unsere Aufgaben sind unter anderem 
die Einhaltung der Ordnung und Sicher-
heit, die Organisation von Veranstal-
tungen und Begehungen unserer Klein-
gartenanlage.    

Wünsche an den Kiez ...

bestehen eigentlich keine. Bezogen auf 
die Kleingartenanlage gefällt uns der 
Status quo so wie er ist. Es gibt einen 
Supermarkt, ein paar Ärzte (ggf. An-
siedlung weiterer Ärzte sinnvoll) und 
vor allem ausreichend Parkplätze in un-
mittelbarer Nähe. So müssen wir unse-
re teilweise schwere Last (Blumenerde, 
Pflanzen etc.) nicht so weit tragen.

Wünsche für die Entwicklung ...

Wir als Kleingartenverein wünschen uns 
eine behutsame Entwicklung, die mit 
der direkten Umgebung im Einklang 
steht. 

Es ist positiv, dass der BVG-Parkplatz 
umgestaltet und neu genutzt werden 
soll. Da das Grundstück teilweise di-
rekter Nachbar der Kleingartenanlage 
ist hoffen wir dass die neue Bebauung 
im Einklang mit unseren Bedürfnis-
sen steht. Dies bedeutet, dass die Ge-
schosszahl und die Abstandsflächen so 
gewählt werden sollten, dass unsere 
Grundstücke nicht verschattet werden 
(Obst- und Gemüseanbau) und dass wir 
unsere Gärten nutzen können, ohne auf 
dem Präsentierteller zu landen. Neben-
bei: die Höhe der Hecke ist auf 2 Meter 
begrenzt.

Da unser Vereinsheim im Geltungs-
bereich liegt, wünschen wir uns, dass 
dieses so bestehen bleiben kann. Hier 
steckt viel Geschichte, Schweiß und 
Herzblut drin. 

Eine große Sorge unsererseits ist die 
Reduzierung der Stellplatzanzahl. Viel-
leicht gibt es eine Lösung bei der die 
Gartenfreund*innen und ihr Bedarf an 
Stellplätzen berücksichtigt werden kön-
nen. Auch die Zufahrt für Feuerwehr, 
Ver- & Entsorgungsfahrzeuge (und 
ein wöchentlicher Abstellplatz unserer 
Mülltonnen) muss für die Kleingarten-
anlage gesichert sein.

Wir freuen uns, wenn die Sportfläche 
im Zuge der Entwicklung der ursprüng-
lichen Nutzung zurückgeführt wird. Es 
wäre toll, wenn die Fläche von der Öf-
fentlichkeit genutzt werden kann.

© AG.URBAN 

STEFAN WALLMANN LAND-
SCHAFTSARCHITEKTEN BDLA 
MATTHIAS GRAMSCH

Anschrift:

Büro Stefan Wallmann Landschafts-
architekten BDLA 
Fürst-Bismarck-Straße 20 
13469 Berlin

© Büro Stefan Wallmann Landschaftsarchitekten 
BDLA 

Wir sind ...

ein Planungsbüro, das sich bei Planun-
gen sowohl mit den Flächen im Bestand 
befasst (Feststellung der Bestandsqua-
litäten), aber auch mit der zukünftigen 
Gestaltung von Frei- und Grünflächen 
beschäftigt. Wir begleiten die Umwelt-
themen im Rahmen des Bebauungs-
plansverfahrens 11-168. Das heisst ins-
besondere, dass wir den Umweltbericht 
erarbeiten und die umweltbezogenen 
Fachgutachten für den Umweltbericht 
auswerten. 

Wir sind in einem relativ frühen Ver-
fahrensstand.  Deshalb gibt es zu vielen 
Themen noch keine Ergebnisse. Auswir-
kungen der Planung können natürlich 
auch erst eingeschätzt werden, wenn 
die Planung konkreter vorliegt. Auf die-
ser Grundlage werden wir dann das na-
turschutzrechtliche Eingriffsgutachten 
erarbeiten.

Wünsche an den Kiez ...

Ein „Quartier“ im Sinne des Wortes 
soll es ja erst noch werden. Von Aus-
sen betrachtet fehlt noch ein wenig der 
Zusammenhang. Dabei gibt es in un-
mittelbarer Nähe mit dem Volkspark 
Prenzlauer Berg und den vielen Klein-
gartenflächen viele Möglichkeiten, sei-
ne Freizeit „im Grünen“ zu verbringen. 
Da ist es naheliegend, dass für uns das 
umgebende Grün ein sehr wichtiges 
Potenzial ist und Grundlage für eine an-
genehme Wohnumgebung darstellt.  

Mit dem kleinen Einkaufszentrum „Ho-
henschönhauser Tor“ ist eine Grundver-
sorgung bereits vorhanden. Und etwas 
mehr Kaufkraft durch neue Wohnbevo-
elkerung ist sicher sinnvoll.

Wünsche für die Entwicklung ...

Unser Hauptaugenmerk geht „von Be-
rufs wegen“ auf das Grün im  Sinne von 
Grünflächen und Pflanzen. Es ist klar, 
dass über die vorhandenen Grünflächen 
hinaus auch neue Grünflächen mit und 
ohne Spielplätzen im Wohngebiet ange-
legt werden. Aus unserer Sicht sind eine 
umfangreiche Begrünung mit Bäumen 
und Dachbegrünung erforderlich, um 
den Standort nachhaltig und klimage-
recht zu entwickeln. Mit Blick auf den 
Baumbestand muss man feststellen, 
dass die heute dort stehenden Bäume 
gepflanzt wurden, um schnell gross zu 
werden. Heute fehlt vielen der im Gebiet 
gepflanzten Bäume der Raum, ober- 
und unterirdisch.

Die gute Erschliessung mit zwei Tram-
bahnlinien bietet die Möglichkeit einer 
Reduzierung des Individualverkehrs. 
Diese Möglichkeit sollte zu eine generel-
len Verkehrsberuhigung im Quartier ge-
nutzt werden, in dem der ruhende Ver-
kehr in Tiefgaragen verlagert wird und 
oberirdischen Flächen als Grün- und 
Freiflächen gestaltet werden können. 
Dafür sollten die Tiefgarargendächer so 
hergestellt werden, dass auch Gehölze 
gepflanzt werden können. Auch die Nut-
zung durch einen Schulstandort passt in 
diese Überlegungen.

Im Plangebiete sollten neue Bäume ge-
pflanzt werden, die klimatolerant sind 
und besser mit den ungünstigen Bedin-
gungen zurecht kommen, als der jetzige 
Bestand. 

Die neuen Innenhöfe sollten von be-
fahrbaren Funtionsflächen möglichst 
freigehalten werden, damit man dort 
eine anspruchsvolle Freiflächengestal-
tung umsetzen kann. Zu den wichtigs-
ten Klimaanpassungsmassnahmen ge-
hört eine weitgehende Begrünung der 
Dächer.

PERSONEN & PERSPEKTIVENPERSONEN & PERSPEKTIVEN
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PERSONEN & PERSPEKTIVEN

Wir sind ...

die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH ist ein landeseigenes Wohnungs-
unternehmen mit einem Bestand von 
rund 63.000 Wohnungen. Sie ist vom 
Land Berlin damit beauftragt, bezahlba-
ren Wohnraum zu schaffen und nimmt 
ihre Verantwortung sehr ernst. Ins-
besondere aufgrund der wachsenden 
Stadt Berlin ist die HOWOGE - wie alle 
landeseigenen Wohnungsbauunterneh-
men - aufgefordert, ihre Wohnbestände 
zu erweitern. 

Die HOWOGE ist Eigentümerin einer 
Teilfläche innerhalb des Geltungsbe-
reichs des B-Plans 11-168 und plant 
hier - auf  dem ehemaligen Omnibus-
Parkplatz der Berliner Verkehrsbetrie-
be - die Entwicklung eines attraktiven 
Wohnstandorts für Singles, Familien, 
Senioren und Studierende. In einem 
lebendigen, durchmischten Quartier 
mit Grün- und Spielflächen sollen 50 % 
geförderte Wohnungen und 50% frei-
finanzierte Wohnungen mit Mieten im 
Durchschnitt unter 10,00 € netto ent-
stehen. Darüber hinaus sind weitere 
ergänzende Nutzungen, wie eine inte-
grierte Kita und untergeordnete, nicht 
störende Gewerbeeinheiten vorgese-
hen. Ziel der HOWOGE ist es, bezahl-
baren Wohnraum für breite Schichten 
der Bevölkerung zu schaffen und zu si-
chern, sowie die Entwicklung lebendiger 
Quartiere, die  sozial, ökologisch und 
ökonomisch nachhaltig funktionieren.

Wünsche an den Kiez ...

Die zahlreiche Naherholungsmöglich-
keiten in der Umgebung und die gute 
verkehrstechnische Vernetzung durch 
die Straßenbahn bilden eine sehr gute 
Grundlage zur Aufwertung des Berei-
ches. Der Geltungsbereich kann sich zu 
einem lebendigen und grünen Gebiet 
entwickeln, insofern einige ergänzende 
Maßnahmen vorangetrieben werden. Es 
ist vorstellbar, dass der Geltungsbereich 
sich zu einem zweiten Zentrum entwi-
ckelt und damit die Ergänzung zum der-
zeitigen Zentrum, das Hohenschönhau-
ser Tor, bildet.

Außerdem sollte das gegenüberliegen-
de Gebiet (alte Baracke) revitalisiert 
werden und in Verbindung mit dem 
Quartier gebracht werden.

Wünsche für die Entwicklung ...

Der Kiez bekommt mit dem Neubauvor-
haben die Möglichkeit sich zu einem le-
bendigen Gebiet zu entwickeln, welches 
attraktiv für jung und alt ist. Durch die 
Planung muss erreicht werden, dass der 
gesamte Kiez als ein Quartier wahrge-
nommen wird und sich somit eine er-
gänzende und angebotsreiche Symbio-
se bildet. 

Im Planungsgebiet soll eine Kita entste-
hen, welche auch unbedingt gewünscht 
ist, da es im Quartier ein sehr geringes 
Kita-Angebot gibt. Zudem stellt diese 
eine sehr gute Ergänzung zu dem ge-
planten Grundschulbau dar.

Spielflächen für kleinere Kinder sind ge-
plant, da es im Quartier an Spielmög-
lichkeiten mangelt. Für größere Kinder 
sowie Erwachsene wären Tischtennis-
platten sowie Sitzmöglichkeiten für das 
Gemeinschaftsgefüge denkbar. Der auf 
dem Planungsgebiet befindliche Ten-
nisplatz sollte nach Möglichkei erhalten 
bleiben, da dieser schon seit Jahrzehn-
ten dort Bestand hat und Anwohner*in-
nen einen Mehrwert bietet.

Infrastrukturell ist das Quartier aus-
baufähig, so dass im Planungsgebiet 
ein Restaurant, Cafe, Bäcker oder Eisla-
den wünschenwert sind und damit eine 
Ergänzung zum Hohenschönhauser Tor 
darstellen würden.

Da der Straßenbahnverkehr bereits 
jetzt gut genutzt wird, sollte über eine 
Erhöhung des Bahntaktes nachgedacht 
werden.

Anschrift:

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH  
Ferdinand-Schultze-Straße 71 
13055 Berlin

HOWOGE 
MARION GÖHLERT

PERSONEN & PERSPEKTIVEN

SV BERLINER BRAUEREIEN  
TENNIS  
THOMAS FROESE

Wir sind ...

die Tennisabteilung im SV Berliner 
Brauereien e.V. mit rund 350 Mitglie-
dern. Unsere Mitglieder sind zwischen 
5 und 92 Jahre und kommen aus ca. 
20 verschiedenen Nationen. Der Ver-
ein ist mit 20 Mannschaften im Volks-
sport aktiv, auch in höheren Spielklas-
sen, jedoch nicht im Leistungssport. 
Die Spieler*innen werden von etlichen 
ehrenamtlichen Trainern betreut. Wir 
haben sechs Plätze und einen Platz für 
Kinder, dieser hat andere Maße. Für Vie-
le ist Tennis ein großer Teil der Freizeit-
beschäftigung hier in der Umgebung. 
Nach der Zuweisung des Geländes an 
den Verein, wurden die Plätze und die 
gesamte Anlage eigenhändig von einer 
handvoll Mitgliedern errichtet.

Trotz der aktiven Nutzung durch unse-
re Bestands-Mitglieder und steigender 
Nachfrage weiterer Interessenten (ak-
tuell besteht schon Aufnahmestopp) 
versuchen wir, über Schnupperangebo-
te zu verkehrschwachen Zeiten Plätze 
auch für Gäste zu öffnen.

Wünsche an den Kiez ...

Die Anbindung über den öffentlichen 
Personennahverkehr ist schon sehr 
gut. Für den fließenden Verkehr auf der 
Kreuzung Weißenseer Weg / Hohen-
schönhauser Straße sehen wir großen 
Handlungsbedarf.

Weiterhin ist die Versorgungssituation 
vor Ort verbesserungswürdig. Die meis-
ten Anwohner*innen nutzen das ca. 1,5 
Kilometer entfernte Kaufland für die 
Deckung des täglichen Bedarfs, teilwei-
se zu Fuß.

Wünsche für die Entwicklung ...

Wir wünschen uns zwei weitere Plätze, 
denn Tennis ist lange kein Elitesport 
mehr und die Nachfrage steigt weiter-
hin. Hierzu wurde ein Vorschlag unter-
breitet mit der Schule eine Kooperation 
aufzubauen bei der Tennis im Unter-
richt integriert werden kann. Wenn die-
se zwei Plätze als Hartplatz gestaltet 
werden, können diese auch für andere 
Schulsportarten genutzt werden. Durch 
die gemeinsame Nutzung kann eine 
schöne Symbiose mit der Schule entste-
hen, also eine „WIN-WIN“-Situation. 

Auch bei der Dimensionierung der 
Sporthalle sollte Tennis berücksichtigt 
werden. Unterschiedliche Sportarten 
benötigen verschiedene Hallengrößen. 
Wenn dies bei der Planung mitgedacht 
wird, kann der Tennisverein die Halle in 
der Wintersaison nutzen. 

Im Zuge der Entwicklung erhoffen wir 
uns auch eine Verbesserung der Park-
platzsituation. Es fehlt deutlich an Park-
möglichkeiten.

Auf dem Gelände des Tennisvereins, 
welches dem Sportamt Lichtenberg ge-
hört, sollten Sanitäranlagen in räumli-
cher Nähe und in gutem Zustand sein. 
Die aktuelle sanitäre Einrichtung be-
inhaltet nur eine Toilette ohne Dusch-
möglichkeit.

Die Hohenschönhauser Straße ist ab 
dem Knick nachts nicht mehr beleuch-
tet. Da hier ein möglicher Zugang zu 
unserem Gelände ist, hoffen wir dass 
die Straße an das Beleuchtungsnetz an-
gebunden wird. Das Sicherheitsgefühl 
bei Nacht ist auf beleuchteten Straßen 
erheblich höher. Hinzu kommt, dass die 
Straße auf einer Seite von Büschen und 
Bäumen gesäumt ist.

Abschließend hoffen wir auf eine allge-
meinverträgliche Regelung zum Spiel-
betrieb. Die näher rückende Bebauung 
soll keine Spielverbote mit sich bringen. 
Allgemein sind flexiblere Handhabun-
gen der einzelnen Sportarten und ihrer 
Bedürfnisse bezüglich des Spielbetrie-
bes und der Hallenzuweisung (abhängig 
vom Wetter) notwendig.

Anschrift:

SV Berliner Brauereien e.V. Abt. Tennis 
Hohenschönhauser Str. 76 
10369 Berlin

© Thomas Froese
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BÜRGERVEREIN FENNPFUHL  
MITGLIED JÖRG-PETER SELLMANN

Wir sind ...

der Bürgerverein Fennpfuhl. Seit nun 
knapp 30 Jahren engagieren wir uns ak-
tiv für die Wahrung und Verbesserung 
der städtebaulichen Qualität und Infra-
struktur unseres Stadtteils. Um auch 
in Zukunft als Bürgerverein den Bür-
ger*innen eine starke Stimme zu verlei-
hen, benötigen wir Nachfolger*innen.

Mit dem Arbeitskreis Stadtentwicklung 
nehmen wir in verschiedenen Ausschüs-
sen der BVV eine beratende Funktion 
ein. Wir pflegen einen guten Kontakt 
sowohl zu öffentlichen Amtsträger*in-
nen, Investor*innen und vor allem 
zu den Bürger*innen des Fennpfuhls. 
Durch aktives Engagement haben wir 
städtebaulich Vieles erreichen und ein 
lebenswertes Wohnumfeld mitgestal-
ten können. 

Als Informationsträger und Vertreter 
der Bewohner*innen des Fennpfuhls 
werden die politischen Meinungen und 
Interessen im Verein berücksichtigt. 

Wünsche an den Kiez ...

In dem Rahmenplan Fennpfuhl aus dem 
Jahr 2019 wird ein Teil des Geltungs-
bereichs des B-Plans 11-168 als Grund-
schulstandort vorgeschlagen. Auch wir 
können bestätigen, dass es dringend 
eine Grundschule in diesem Bereich des 
Fennpfuhls benötigt.

Weiterhin sind wir in Anbetracht der 
anstehenden Entwicklung auf beiden 
Seiten des Weißenseer Weges (B-Pläne 
für den BVG-Parkplatz und das Sportfo-
rum) der Auffassung, dass die Kreuzung 
Weißenseer Weg / Hohenschönhauser 
Straße unbedingt zu einer Vollkreuzung 
umgestaltet werden muss. Dies bedeu-
tet, das Implementieren von Linksab-
biegerspuren und einer sicheren Que-
rungsmöglichkeit für Fußgänger.

Wünsche für die Entwicklung ...

Wir sehen in der Fläche des Geltungsbe-
reiches viel Entwicklungspotential. Die 
große versiegelte Fläche des BVG-Park-
platzes bietet eine gute Möglichkeit  
für den Neubau von Wohnungen. Es ist 

sinnvoller, die Fläche des versiegelten 
Parkplatzes nachzunutzen, als Innen-
höfe nachzuverdichten oder auf grüner 
Wiese zu bauen. 

A propos Parkplatz – Wir sind der Mei-
nung, dass der öffentliche Parkplatz 
nicht in der Anzahl der Stellplätze re-
duziert werden sollte. An den Wochen-
enden sowie wochentags wird die volle 
Parkplatzfläche benötigt. Nicht nur die 
Gartenfreund*innen, sondern auch die 
Anwohner*innen nutzen den Parkplatz; 
mit der neuen Wohnbebauung kommen 
noch weitere Nutzer*innen hinzu. Hier 
sollte eine Lösung gefunden werden, 
mit der sich die Hauptnutzer*innen des 
Parkplatzes anfreunden können.

Die neue Wohnbebauung sollte behut-
sam in die Umgebung integriert wer-
den. Das heißt die Gebäudehöhen und 
die Abstandsflächen sollten auch in 
Einklang mit der Kleingartenanlage ste-
hen. Durch eine zu nah heranrückende 
Bebauung droht einigen Gärten eine 
Verschattung, welche für die Obst- bzw. 
Gemüsezucht essenziell ist. Außerdem 
sollte die Privatsphäre der Garten-
freund*innen gewahrt werden, da dort 
eine maximale Heckenhöhe von zwei 
Metern erlaubt ist.

Der Erhalt der Tennisanlage ist not-
wendig, um den regen Vereins-
sport am Leben zu erhalten. In 
der Anlage und dem Verein ste-
cken viele Emotionen und Herzblut.  
Die Entwicklung des Gebiets sehen wir 
in diesem Zusammenhang auch als 
Chance, unter anderem um den mini-
malistischen Funktionsraum neu zu ge-
stalten.

Für die Tempohome-Anlage wurde eine 
Spiel- und Sportfläche angelegt. Es ist 
wünschenswert diese in die Planung zu 
integrieren. Eine weitere Nutzung der 
Spiel- und Sportfläche bedeutet einer-
seits behutsam mit Ressourcen umge-
hen und das Vorhandene nutzen, ande-
rerseits stellt die Fläche eine sinnvolle 
Ergänzung des Gesamtgefüges für den 
Neubau der Schule und der Wohnbe-
bauung dar. 

Anschrift:

„Bürgerstübchen“ 
Anton-Saefkow-Platz 3-4 
10369 Berlin

© AG.URBAN 
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BSM MBH 
HENNING BÜCHLER 

Wir sind ...

ein privates Dienstleistungsunterneh-
men mit den Tätigkeitsschwerpunkten 
Stadterneuerung, Städtebau, Bauleit-
planung, Projektsteuerung, Bauüber-
wachung und Kostencontrolling. 

Im Bereich der Bauleitplanung ist es 
unser Anspruch, unsere öffentlichen 
und privaten Auftraggeber bestmöglich 
zu betreuen und durch fundierte fach-
liche Unterstützung durch die immer 
komplexer werdenden Verfahren zu be-
gleiten. 

Im Auftrag der plangebenden Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen zählen zu unseren Aufgaben 
unter anderem die Erstellung des Be-
bauungsplans 11-168 und der zuge-
hörigen Begründung zu den verschie-
denen Beteiligungsverfahren gemäß 
BauGB sowie die Auswertung der Stel-
lungnahmen, die aus dieser formellen 
Beteiligung resultieren.

Darüber hinaus ist die BSM mbH da-
mit beauftragt worden, auf Grundlage 
vorhandener Konzepte und Studien im 
Anschluss an die frühzeitigen Beteili-
gungsverfahren gemäß BauGB einen 
städtebaulichen Entwurf zu erstellen.

Wünsche an den Kiez ...

Unser Büro begleitet die Entwicklung 
des Plangebiets bereits seit dem Jahr 
2015.

Durch die Lage in einem städtischen 
Übergangsbereich bieten sich vielfäl-
tige Anknüpfungsmöglichkeiten für 
die weitere Entwicklung. Wesentliche 
Potenziale sind die unmittelbare An-
bindung an den ÖPNV sowie die Nähe 
zum Volkspark Prenzlauer Berg, den 
Anlagen des Sportforums und den 
umliegenden Gewässern (z.B. Oran-
kesee, Weißer See). Im Plangebiet 
kann ein angemessener städtebauli-
cher Übergang zwischen den angren-
zenden Nutzungen erreicht werden. 
Der Grundschulstandort kann lärm-
abgeschirmt und in grüner Umgebung 
entwickelt werden.

Die Entwicklung von Wohnformen, die 
bislang in der Umgebung unterreprä-
sentiert sind, kann zu einer gemischten 
Sozialstruktur beitragen. Der voraus-
sichtliche Zuwachs an Kaufkraft kann 
positive Auswirkungen auf die Weiter-
entwicklung des Einzelhandels in der 
Umgebung haben.

Wünsche für die Entwicklung ...

Aufgrund des starken Verkehrslärms 
sind ruhige Innenhöfe nur zu erreichen, 
wenn das Baugebiet entlang der Hohen-
schönhauser Straße und des Weißen-
seer Wegs eine möglichst geschlossene 
Bebauung aufweist. Über Abstufungen 
der Gebäudehöhe sowie Vor- und Rück-
sprünge in der Fassade kann der Entste-
hung monotoner städtebaulicher Struk-
turen ggf. entgegengewirkt werden.

Der Charakter von Neubauquartieren 
kann insbesondere vom Erhalt prägen-
den Gehölzbestandes profitieren. Daher 
sollten die entlang der Straßen und in-
nerhalb des Plangebiets vorhandenen 
Bäume auf ihren naturschutzfachlichen 
und städtebaulichen Erhaltungswert 
untersucht und nach Möglichkeit in die 
Planungen integriert werden.

Da es sich beim Schulneubau um eine 
Grundschule handeln wird, ist dem As-
pekt der Schulwegsicherheit besonde-
res Gewicht beizumessen. Angesichts 
der bereits bestehenden hohen verkehr-
lichen Belastung und der hieraus resul-
tierenden Gefährdung der Schulkinder 
sollte die Erreichbarkeit für PKW (Hol- 
und Bringeverkehr) stark eingeschränkt 
werden. Im Gegenzug gilt es, sichere 
Geh- und Radwege zu schaffen sowie 
die Kreuzungsmöglichkeiten der Haupt-
straßen für Kinder aus den umgeben-
den Quartieren zu verbessern.

Die Bebauung sollte aufgrund der Lage 
im Randbereich der Siedlung Fennpfuhl 
eine geeignete Dichte sowie möglichst 
umfassende und begrünte Innenhöfe 
sowie eine Dachbegrünung aufweisen.

Anschrift:

BSM mbH 
Katharinenstraße 19-20 
10711 Berlin

© Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und 
Modernisierung mbH
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SENATSVERWALTUNG FÜR 
STADTENTWICKLUNG UND 
WOHNEN  
JUDITH FALK &  
MANFRED OBERLÄNDER

Wir sind …

Judith Falk und Manfred Oberländer, 
leiten im Auftrag der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen 
(SenSW) das Verfahren zum Bebau-
ungsplan Nr. 11-168 „Hohenschön-
hauser Straße – Weißenseer Weg“. Die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen beschäftigt sich allgemein 
mit der räumlichen, baulichen und so-
zialen Entwicklung der Stadt. Unser Tä-
tigkeitsschwerpunkt liegt dabei auf den 
Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hel-
lersdorf. Dabei führen wir für geeignete 
Flächen Bebauungsplanverfahren mit 
dem Schwerpunkt Wohnungsneubau 
durch.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen hat am 24. Septem-
ber 2019 das Verfahren einvernehmlich 
vom Bezirk übernommen. Damit ist die 
Zuständigkeit für den Bebauungsplan 
Nr. 11-168 „Hohenschönhauser Straße 
– Weißenseer Weg“ an die Hauptverwal-
tung übergegangen. So etwas ist zum 
Beispiel immer dann möglich, wenn ein 
besonderes Interesse des Landes Berlin 
berührt wird. In diesem Fall liegt der 
Grund in der Anzahl der Wohneinheiten 
(etwa 600). Wir sind dafür verantwort-
lich, dass das Bebauungsplanverfahren 
durchgeführt wird. Wir sind Steuerer 
oder Manager, die sich täglich um das 
Fortkommen des Projektes kümmern. 
Das bedeutet unter anderem die Orga-
nisation der fachlichen Abstimmungen 
zwischen den verschiedenen Landes-
behörden, Beauftragung der verschie-
denen Gutachten, Steuerung des Ver-
fahrens und Kontrolle des Fortschritts 
der Gutachterarbeiten sowie des Ver-
fahrens an sich.

Wünsche an den Kiez

Der Ortsteil Fennpfuhl ist durch die 
großen Wohnblöcke und den weiten 
offenen, grünen mit alten Bäumen be-
wachsenen Innenhöfen geprägt. Die 
breiten Straßenverbindungen trennen 
die einzelnen Teile des Fennpfuhls deut-
lich voneinander. Der Kreuzungsbereich 
Hohenschönhauser Straße – Weißen-
seer Weg ist ungeordnet. Das hohe Ver-
kehrsaufkommens und das verfallene 
ehemaligen Sporthotel stören so stark, 
dass keine gute Aufenthaltsqualität 
vorhanden ist. 

Die Fuß- und Radwege sind teilweise in 
einem schlechten baulichen Zustand. 
Eine Durchquerung des Quartiers ist für 
Personen, die kaum oder nur schwer 
Laufen können schwierig. Der nahe 
Volkspark Prenzlauer Berg ist beson-
ders wichtig für die Kalt- und Frischluft-
versorgung der umliegenden Quartiere. 

Der BVG-Parkplatz, auf dem das neue 
Wohngebiet entstehen soll, ist derzeit 
eine schlecht genutzte Fläche. Eine bes-
sere Nutzung für das gut zu erreichen-
de Grundstück muss her.

Wir wollen hier den rechtlichen Rahmen 
für eine Wohn-, Gewerbe- und Gemein-
bedarfsnutzung (zum Beispiel Schule, 
Kita, Spielplatz) sowie Parkplätze und 
Grünflächen schaffen. Dabei wollen wir 
die bekannte Berliner Mischung ermög-
lichen. 

Dazu haben und werden wir uns auch 
weiterhin mit anderen Verwaltungen, 
Akteuren und der interessierten Öffent-
lichkeit absprechen und in verschie-
denen Beteiligungsformaten – unter 
anderem Ideenwerkstätten, Ausstel-
lungen, Workshops, Begehungen und 
Arbeitsgesprächen – austauschen.

PERSONEN & PERSPEKTIVEN

© Judith Falk

© AG.URBAN

Anschrift:

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen 
Sonderreferat Wohnungsbau

Württembergische Str. 6 
 10707 Berlin

Wünsche für die Entwicklung …

Mit dem Neubau wollen wir auch einen 
ansprechenden Städtebau umsetzen, 
der sich in das vorhandene Umfeld ein-
fügt und eigene Akzente setzt. Die neu-
en Gebäude und Freiflächen müssen so 
gestaltet werden, dass die Bewohner 
vor den Folgen des Klimawandels (unter 
anderem Hitze, Starkregen) geschützt 
sind.

Durch die Entwicklung des Quartiers 
werden Mängel behoben, Wohnungs-
bau ermöglicht und zusätzliche Ange-
bote für Kitas und Schulen geschaffen. 
Da sich auf der Fläche im Augenblick 
der große BVG-Betonparkplatz befin-
det, greift der Umbau kaum in die Natur 
ein. Im Gegenteil, ist eine Verbesserung 
für die Artenvielfalt der Tiere und Pflan-
zen möglich, sowie ein besseres Mikro-
klima mit weniger Überschwemmungen 
durch Starkregen.

Die großen Straßen sind für junge und 
alte Bewohnerinnen und Bewohner nur 
mühsam zu überwinden. Sie sind au-
ßerdem die größte Lärmquelle im Ge-
biet und der Grund für vorzunehmende 
Lärmschutzmaßnahmen bei der Bebau-
ung des ehemaligen BVG-Stellplatzes. 
Durch die Entwicklung wird insbeson-
dere die Kreuzung im nordwestlichen 
Bereich baulich geordnet. Die neuen 
Innenhöfe werden ruhig sein und zum 
Verweilen einladen. Dabei müssen aber 
auch die weiteren Herausforderungen – 
zum Beispiel Sport- und Gewerbelärm 
wie auch die örtliche Versickerung des 
Niederschlagswassers oder die Prüfung, 
welche Bäume erhalten werden kön-
nen – ebenfalls berücksichtigt werden. 
Das führt unter anderem dazu, dass 
das entstehende Quartier verkehrsarm 
(wenig Autos und Motorräder) gestal-
tet werden soll. Nur so kann ein ruhi-
ger Blockinnenbereich umgesetzt wer-
den. Das heißt auch, dass ein Parkhaus 
oder eine Tiefgarage notwendig ist. Die 
Autos der neuen Bewohner sollen im 

eigenen Quartier und nicht in den an-
grenzenden abgestellt werden. 

Es braucht mehr Kita- und Grundschul-
plätze. Während Sportereignissen im 
nahen Sportforum gibt es zu wenig 
Parkplätze. 

Durch die Einrichtung einer Kita und der 
Grundschule mitsamt einer Sporthalle 
profitieren nicht nur Familien im Quar-
tier, sondern auch Sportvereine. Die 
gleichzeitig entstehenden Spielplätze 
tragen zu einer weiteren Belebung des 
Quartiers bei. In den neuen Wohnungen 
sollen auch die derzeitigen Bewohne-
rinnen und Bewohner des Fennpfuhls 
bei Bedarf eine (erste) neue Wohnung 
finden können. 

In den neuen Gebäuden können zudem 
bisher im Kiez fehlende Angebote und 
Dienstleistungen mit untergebracht 
werden. Das kommt auch den jetzigen 
Anwohner*innen zu Gute. Die Fuß- und 
Radwege im Plangebiet werden erneu-
ert. Dann können diese auch von jeder 
Person sicher genutzt werden.

PERSONEN & PERSPEKTIVEN
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STADTTEILKOORDINATION FENN- 
PFUHL DER RBO-INMITTEN GGMBH 
TINA MESSERSCHMIDT

Wir sind ...

die Schnittstelle zwischen Bürger*in-
nen, dem Bezirksamt und der Politik. 
Wir sorgen für die Weitergabe aller 
wichtigen Informationen in „beide 
Richtungen“. Als Stadtteilkoordinato-
rin steuere ich Angebote im Kiez, helfe 
bei der Vernetzung und Koordinierung 
der im Kiez ansässigen Akteur*innen. 
Weiterhin unterstütze ich bürgerschaft-
liches und ehrenamtliches Engage-
ment, betreue die Bürgerjury und den 
Kiezfonds im Fennpfuhl. Die Stadtteil-
koordination kooperiert eng mit der OE 
Sozialraumorientierte Planungskoordi-
nation (fachverantwortliche Organisa-
tionseinheit), der Stabsstelle Bürgerbe-
teiligung sowie relevanten Ämtern der 
Bezirksverwaltung und leisten je nach 
Bedarf auch Unterstützung bei der Er-
füllung von Aufgaben, die sich auf den 
jeweiligen Prognoseraum beziehen 
(insbesondere die Aktualisierung der 
Stadtteilprofile, Durchführung von Bür-
gerdialogformaten, Organisation von 
Beteiligungsprozessen bei Planungs- 
und Bauvorhaben u.ä.) und unterstüt-
zen den Informationstransfer zwischen 
der Bezirksverwaltung. So fanden auch 
zusammen mit der Gebietskoordina-
tion Lichtenberg Nord regelmäßige Be-
gehungen zum Rahmenplan Fennpfuhl 
statt.

Wünsche an den Kiez ...

richten sich hauptsächlich an die Be-
wohner*innen. Als Kiezkoordinatorin 
wünsche ich mir mehr Gemeinschaft 
in der Bevölkerung hier im Fennpfuhl. 
Genauer heisst das: die Nachbarschaft 
soll zusammengebracht und die Ak-
zeptanz aller Mitmenschen gefördert 
werden. Mit dem Modellprojekt „Das 
Hochkantdorf lebendig machen“ wurde 
ein Schritt in diese Richtung gemacht.  
Allgemein benötigen wir hier im Fenn-
pfuhl mehr konstruktive und aktive Be-
teiligung seitens der Bevölkerung um 
eine qualitative Kiezentwicklung zu er-
möglichen. 

Ein weiterer Punkt ist die Straße als 
Lärm- und Gefahrenquelle. Gerade die  
Querungsmöglichkeiten der Kreuzung 
Weißenseer Weg / Hohenschönhauser 
Straße müssen bei der Entwicklung 
mitgedacht werden. Vor Allem in Anbe-
tracht des Schulneubaus bekommt die 
Schulwegsicherheit eine entscheidende 
Bedeutung.

Wünsche für die Entwicklung ...

Da noch viele Erstbewohner*innen hier 
wohnen, würde ich mir wünschen, dass 
das neue Quartier attraktiv für Familien 
und junge Menschen gestaltet wird. 

Aus Gesprächen mit Nutzer*innen 
unserer Angebote weiss ich, dass drin-
gend Räumlichkeiten zur Miete (unter 
anderem für sozio-kulturelle Angebote) 
benötigt werden. Auch multifunktional 
nutzbare Flächen im Außenbereich, wie 
Spiel-, Sportflächen oder Ruhe- und Ge-
nussräume sehe ich als sinnvolle Ergän-
zung der Wohnbebauung.

Anschrift:

Stadtteilkoordination Fennpfuhl 
Paul-Junius-Straße 64A 
10367 Berlin

© Ksenia Lapina
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Wir sind ...

die AG.URBAN, ein freier Zusammen-
schluss von Stadtplaner*innen, Archi-
tekt*innen, Designer*innen, Geo-
graph*innen, Stadtforscher*innen und 
Informatiker*innen. Wir beschäftigen 
uns mit der Entwicklung neuer Strate-
gien für den städtischen Raum, Wohn-
formen und Beteiligungsprozessen. 
Dabei wird der Schwerpunkt auf die 
Besonderheiten und Bedürfnisse des 
Raumes und den Menschen gelegt und 
die Beteiligungsformate entsprechend 
angepasst.

Im B-Planverfahren 11-168 überneh-
men wir als Dienstleister, im Auftrag für 
die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen, die Vorbereitung, 
Durchführung und Dokumentation des 
informellen Beteiligungsprozesses. 

Wünsche an den Kiez ...

Die zu entwickelnde Fläche liegt innen-
stadtnah, ist gut angebunden und soll 
zukünftig gleich mehrere Funktionen 
erfüllen: Wohnen und Schule besonders. 
Aber durch ihre Lage kommen auch wei-
tere soziale Aspekte hinzu. Nicht zuletzt 
sind aber auch durch die direkt angren-
zenden Flächen die Themen Naherho-
lung und Bewegung einzubeziehen. Ein 
komplexes Feld.

Umso mehr begrüßen wir es, dass sich 
die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen dazu entschieden hat, 
für den Kiez und seine Bewohner*innen 
mehr auf die Beteiligung der Öffentlich-
keit in der Entwicklung zu setzen, als 
gesetzlich vorgeschrieben. Wir sind der 
Überzeugung, dass sich dieses Vorge-
hen in guten Ergebnissen für die künfti-
ge Entwicklung widerspiegeln wird.

Wünsche für die Entwicklung ...

Die Corona-Pandemie löst große Unsi-
cherheiten aus: 

Durch das Wegfallen von Treffen und 
Versammlungen ist der Austausch und 
das Miteinander erschwert. Diesen Aus-
tausch über das künftige Miteinander 
trotz Corona zu ermöglichen, haben 
sich die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen und wir als 
Dienstleister gemeinsam auf die Fahne 
geschrieben.

Die Entscheidung in diesem Verfahren 
mithilfe von informeller Beteiligung die 
Bürger*innen über die formellen Betei-
ligungsprozesse an den Prozess zu bin-
den und mitwirken zu lassen, begrüßen 
wir sehr. Ein transparenter Informa-
tionsfluss z.B. durch diese Zeitung und 
auch die online-Beteiligung über mein.
berlin.de ist hier von großer Bedeutung. 
Beteiligung sehen wir nicht als Selbst-
zweck oder Begleiterscheinung einer 
Planung. Sie ist nunmehr ein wesent-
licher Baustein der künftigen Entwick-
lungen unserer Stadt. Das Einbinden 
von vielen Perspektiven sehen wir nicht 
nur als qualitätssteigernden Faktor für 
die Entwicklung des  Quartiers, sondern 
als gesellschaftliche Pflicht und Verant-
wortung.

Wir wünschen und freuen uns gemein-
sam mit Ihnen gute Ergebnisse zu pro-
duzieren.

Anschrift:

AG.URBAN 
Köpenicker Straße 154a  
- Aufgang D -  
10997 Berlin

AG.URBAN 
FLORIAN TIENES

© AG.URBAN

PERSONEN & PERSPEKTIVEN



32 33

STADTRAT FÜR STADT- 
ENTWICKLUNG, SOZIALES, 
WIRTSCHAFT UND ARBEIT  
LICHTENBERG 
KEVIN HÖNICKE

Ich bin ...

seit April 2020 Stadtrat für Stadtent-
wicklung, Soziales, Wirtschaft und 
Arbeit im Bezirk Lichtenberg und stell-
vertretender Bezirksbürgermeister. Wir 
wollen Orte für das familienfreundli-
che Leben und Wohnen in unserem Be-
zirk schaffen, die Nahversorgung und 
Arbeitsplätze bieten. Ich setze mich für 
eine gute Durchmischung der Anwoh-
nerinnen und Anwohner, mit Orten der 
sozialen Infrastruktur und guter ver-
kehrlicher Anbindung ein.

Der Bezirk ist in diesem Verfahren Trä-
ger öffentlicher Belange. Für die spä-
teren Bauanträge ist der Bezirk dann 
die Genehmigungsbehörde. Durch die 
intensive Kommunikation im Zuge der 
Rahmenplanerstellung für die Groß-
siedlung Fennpfuhl hat der Bezirk sich 
intensiv mit den Qualitäten und Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Siedlung 
beschäftigt und ist mit diesen Ergebnis-
sen in den Stadtteildialogen mit der Be-
wohnerschaft in den Austausch getre-
ten. Ich persönlich bin in diesem Bereich 
der zuständige Stadtrat und kommuni-
ziere in diesem Anliegen mit den Bürge-
rinnen und Bürgern, den Vorhabenträ-
gern, aber auch mit der kommunalen 
Politik. Als Stadtrat sollte man hierbei 
alles versuchen, damit das Entstehende 
mit den Vorstellungen der Bezirksver-
waltung, denen der Bürgerinnen und 
Bürger, des Vorhabenträgers und der 
Kommunalpolitik in Einklang ist.

Wünsche an den Kiez...

Das neue Quartier wird die Großwohn-
siedlung nach Norden hin begrenzen 
und mit der Bebauung des Grundstücks 
eine städtebauliche Kante schaffen. Ich 
nehme die Siedlung als sehr durchgrünt 
wahr, die durch kleinteilige Ergänzun-
gen auch in Zukunft ein lebenswertes 
Quartier für Jung und Alt darstellen 
wird.

Wir begrüßen die Kooperation der 
beiden Vorhabenträger und die Um-
setzung der bezirklichen Zielstellung, 
Wohnungsbau gemeinsam mit sozialer 
und Bildungsinfrastruktur zu realisie-
ren. Das neue Quartier wird die Groß-
wohnsiedlung Fennpfuhl nach Norden 
hin arrondieren und liegt innerhalb der 
wachsenden Stadt. Durch die Nachnut-
zung des ehemaligen Busabstellplatzes 
verhindern wir zusätzliche Versiegelun-
gen und gehen verantwortungsbewusst 
mit den begrenzten natürlichen Res-
sourcen um. Der neu entstehende (so-
ziale) Wohnraum ist verkehrlich gut an-
geschlossen und kann auf bestehende 
Strukturen der sozialen Infrastruktur 
zurückgreifen. Auch die Nähe zu Grün- 
und Erholungsräumen (zum Beispiel 
mit dem Volkspark Prenzlauer Berg im 
Norden) sowie die gute Versorgungsla-
ge in der Nachbarschaft sind attraktive 
Faktoren für die neue Mieterschaft. 

Wünsche für die Entwicklung...  

Die größte Herausforderung wird der 
Umgang mit den unterschiedlichen 
Lärmemissionen (durch das bestehen-
de Gewerbe, die aktuelle und prognos-
tizierte Verkehrsbelastung sowie das 
Sportzentrum) sein. Hier gilt es, die 
Bewohner*innen bestmöglich zu schüt-
zen. Dem Infrastrukturdefizit, vor allem 
in der Bereitstellung von Grundschul-
plätzen, wird durch die Neuerrichtung 
eines Grundschulstandortes begegnet. 
Der bisherige Sportplatz geht nicht ver-
loren, sondern wird am alten Standort 
neu hergestellt, so dass dringend be-
nötigte Sportflächen dem Quartier er-
halten bleiben. Bei diesem Vorhaben ist 
positiv hervorzuheben, dass sowohl der 
Wohnungsneubau als auch die Infra-
strukturplanung in einer gemeinsamen 
Planung angegangen wird.

Vor allem der neue Grundschulstand-
ort wird sowohl den Bedarf des neuen 
Quartiers als auch der bestehenden 
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Anschrift:

Kevin Hönicke

Abteilung Stadtentwicklung, Soziales, 
Wirtschaft und Arbeit

Möllendorffstraße 6 
10367 Berlin

Nachbarschaft decken. Der Sportplatz 
wird wieder und besser nutzbar sein. 
Darüber hinaus wird die qualitative und 
vielfältig nutzbare Naherholungsfläche 
für die gesamte Nachbarschaft einen 
Mehrwert darstellen. Auch der Einzel-
handelsstandort Hohenschönhauser 
Tor kann von der zusätzlichen Bewoh-
nerschaft profitieren.

Eine Planunsgprämisse bei diesem so-
wie weiter folgenden Wohnungsneu-
bauvorhaben ist, Quartiere so zu pla-
nen, dass sich diese mit einer hohen 
städtebaulichen Qualität in die beste-
henden (Groß-) Siedlungen integrieren. 
Um die Bedarfe vor allem bei der sozia-
len und Bildungsinfrastruktur zu erfül-
len, müssen diese mit dem (sozialen) 
Wohnungsbau zusammen gedacht und 
bestenfalls gemeinsam geplant werden. 

Die Großsiedlung Fennpfuhl wird in 
den kommenden Jahren einen Genera-
tionenwechsel durchleben. Schon jetzt 
ziehen viele junge Familien mit Kindern 
nach Lichtenberg. Der Fennpfuhl wird 
als zentrumsnahe und durchgrünte 
Wohnsiedlung weiterhin sehr beliebt 
sein. An einigen Stellen werden Woh-
nungsneubauvorhaben realisiert, die 
den Bestand ergänzen. Um die Bedar-
fe an wohnortnaher Versorgung mit 
sozialer und Bildungsinfrastruktur zu 
decken, ist es erforderlich die Kita-Re-
serveflächen zu aktivieren sowie die 
bestehenden Grundschulen bedarfsge-
recht zu qualifizieren. 

Vielen Dank für Ihre Antworten.  
Gibt es noch etwas was Sie loswerden 
möchten?

Ich danke für die Fragen zu diesem B-
Plan und ich wünsche mir, dass hier die 
Vorhaben schnell umgesetzt werden. 
Von der Planung, über den Bau bis zur 
Fertigstellung, wünsche ich allen Be-
teiligten gutes Gelingen, stets beste 
Gesundheit und viel Freude beim Entwi-
ckeln einer solch spannenden Ecke bei 
uns im Bezirk! 

PERSONEN & PERSPEKTIVEN
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Wir sind ...

ein Frankfurter Architekturbüro. Wir 
sehen bei unseren Entwürfen nicht 
nur das neue Gebäude, sondern auch 
die Umgebung. Wie beispielsweise das 
Raumgefüge oder Sichtbeziehungen 
mit dem Bestand.

In Lichtenberg haben wir gemeinsam 
mit  dem / für den Bezirk schon zwei 
Schulen inklusive Sporthalle entworfen 
und gebaut.

Für den Bebauungsplan 11-168 haben 
wir die Machbarkeitsstudie zu der drei-
zügigen Grundschule durchgeführt. Da-
bei haben wir einen Flächennachweis 
erstellt und verschiedene Varianten 
durchgespielt. Variationsspielraum gab 
es für die Grundschule bei der Lokali-
sierung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans und bei der Frage der Außen-
sportflächen. 

Wünsche an den Kiez ...

Da wir den Stadtraum als Ganzes be-
trachten sehen wir in der Entwicklung 
der Fläche am Weißenseer Weg Ecke 
Hohenschönhauser Straße großes Po-
tential die Nachbarschaft nachzuver-
dichten und zu beleben. Aktuell wird 
die Kreuzung an der südlichen Seite von 
mächtigen Bauten geprägt. Dem gegen-
über stehen der noch unbebaute BVG 
Parkplatz und das Sportforum. Dieser 
abrupte Wechsel des Stadtbildes kann 
durch eine in die Umgebung angepasste 
Bebauung „repariert“ werden.  

Wünsche für die Entwicklung ...

In der aktuellen Phase geht es noch 
nicht um die Ausgestaltung der Schu-
le. Wir als Büro sehen multifunktional 
codierte Schulräume, um diese außer-
halb der Schulzeiten zu nutzen. Wir 
sehen darin einen Mehrwert für die Be-
wohner*innen und das Quartier. Denn 
Schule kann mehr sein. Es ist in erster 
Linie ein  Treffpunkt für Kinder, Eltern 
und weitere Verwandschaft während 
der Schulzeiten. Darauf kann und sollte 
aufgebaut werden um einen Treffpunkt 
im Quartier zu schaffen. 

Wir wünschen uns bezogen auf die Schu-
le, dass die Bebauung keine erhebliche 
Verkehrszahlzunahme bedeutet. Das so 
genannte Kiss and Ride – Eltern bringen 
ihr Kind mit dem Auto zur Schule – sollte 
im besten Fall umgangen werden.

In den vergangenen Monaten hat jede*r 
Einzelne*r das Grundbedürfniss ver-
spürt sich mit Menschen zu treffen und 
zusammen Zeit zu verbringen. Hierzu 
ist es wichtig, die Schule gut im neuen 
Quartier zu integrieren.  

Für die weitere Entwicklung des Quar-
tiers wünsche ich mir, dass die Hetero-
genität Berlins in das Quartier gebracht 
wird, was im besten Fall zu einer Bele-
bung der öffentlichen Räume führt.

Anschrift:

Nicole Kerstin Berganski 
Andreas Krawczyk (NKBAK) 
Baseler Pl. 1 
60329 Frankfurt am Main

STUDIO NKBAK 
ANDREAS KRAWCZYK
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Wir sind ...

die BERNARD-Gruppe, ein unabhängi-
ges, fachlich spezialisiertes und inter-
national tätiges Unternehmen für In-
genieurdienstleistungen. Dazu gehören 
umfassende technische und wirtschaft-
liche Beratungen, komplette Planungen 
sowie die Realisierung von Projekten.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens Nr. 11-168 „Hohenschönhauser 
Strasse / Weißenseer Weg“ führen wir 
die Gutachterleistung mit dem Schwer-
punkt Verkehrsuntersuchung und Ver-
kehrsplanung durch. Das übergeordne-
te Ziel der Gutachterleistung besteht 
darin, eine leistungsfähige Verkehrs-
anbindung des Standortes zu schaffen 
und die gesetzten Entwicklungsziele zu 
erreichen. Allgemeine öffentliche Zu-
gänglichkeit, Durchwegung des neuen 
Quartiers und die Verknüpfung mit den 
umgebenden Angebotsformen werden 
ebenso berücksichtigt und untersucht. 
Weiterhin werden auch neue und nach-
haltige Mobilitätsformen betrachtet 
und die Möglichkeiten der Bereitstel-
lung und Umsetzung eruiert.

Wünsche an den Kiez ...

Sowohl das Angebot im ÖPNV, als auch 
die Infrastruktur für Fuss- und Rad-
verkehr sind als gut zu bewerten. Der 
Weißenseer Weg und die Hohenschön-
hauser Strasse sind aktuell mit einer 
durchschnittlichen täglichen Verkehrs-
stärke (DTV) von bis zu 25.500 Kfz 
hoch belastet. Die zur Abwicklung des 
Verkehrs erforderlichen Strassenquer-
schnitte weisen Breiten von bis zu 25 m 
auf - was eine Trennwirkung zur Folge 
hat.

Weitere Defizite bestehen in der ver-
kehrsverträglichen Abwicklung des mo-
torisierten Individualverkehrs sowie der 
Bereitstellung ausreichender Stellplatz-
kapazitäten.

Potenziale bestehen im Angebot alter-
nativer Mobilitätsformen. Ein verstärk-
tes Angebot hinsichtlich Sharing-Diens-
ten, E-Mobilität sowie eine attraktive 
Gestaltung der Quartiersdurchwegung 
und überquartierliche Verbindungen 
können nachhaltig die Aufenthaltsqua-
lität, die soziale Teilhabe und die öko-
logisch verträglichere Verkehrsabwick-
lung unterstützen.

Wünsche für die Entwicklung ...

Im Rahmen der Gutachterleistung und 
der durchzuführenden Verkehrsunter-
suchung werden alle Verkehrsträger 
betrachtet. Hierbei werden zum einen 
die Parkraumsituation analysiert und 
darauf aufbauend Verbesserungsmög-
lichkeiten in Anlehnung an die Ent-
wicklungsziele aufgezeigt. Weiterhin 
werden die Verknüpfungsmöglichkeiten 
mit dem Umweltverbund geprüft und 
Handlungsmöglichkeiten zur Optimie-
rung aufgezeigt. Ein Moblitätskonzept 
soll die gesamtheitliche Abwicklung 
des Verkehrsaufkommens des Quar-
tiers nachhaltig und sozialverträglich 
gestalten und alternative Angebote 
und damit einhergehende verbesserte 
Erreichbarkeiten schaffen. Ausserdem 
wird für den zu erwartenden zukünfti-
gen motorisierten Individualverkehr im 
umgebenden Strassennetz und an den 
abgestimmten Knotenpunkten u.a. der 
Nachweis der ausreichenden Kapazität 
(Leistungsfähigkeit) und der akzeptab-
len Qualität des Verkehrsablaufs er-
bracht. 

Weiterhin werden die Wegebeziehungen 
untersucht. Ein engmaschiges Netz von 
zusammenhängenden, direkten und 
angenehmen Verbindungen regt dazu 
an, im Alltag und in der Freizeit Wege 
zu Fuss und mit dem Fahrrad zurück-
zulegen. Hiervon profitiert die gesamte 
Nachbarschaft.

Anschrift:

BERNARD Gruppe ZT GmbH  
Nordlichtstraße 17  
13405 Berlin

BERNARD GRUPPE ZT GMBH  
STEFAN BROST

© BERNARD Gruppe ZT GmbH
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Das Büro der AG.URBAN unterstützt die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen, „Sonderreferat Woh-
nungsbau“ bei der Durchführung der Beteiligung zum Be-
bauungsplan 11-168 im Bezirk Lichtenberg. 

vsl. Anfang 2021

in der Wohnungsmacherei HOWOGE

Sie haben Fragen, Wünsche oder Hinweise?

Schauen Sie mal auf 

https://mein.berlin.de/projekte/informelle-beteili-
gung-zum-b-planverfahren-11-168-/

oder rufen Sie uns an unter: 

030 - 614 017 43

oder schreiben Sie uns: 

weissenseer-weg@ag-urban.de

vsl. Frühjahr 2021

per Postwurfsendung zu Ihnen und im  
Internet auf mein.berlin.de

vsl. Mitte 2021

Wohnungsmacherei HOWOGE

WIE GEHT ES 
WEITER?
Alle wichtigen Termine rund um die Be-
teiligung zum Bebauungsplan 11-168 in 
einer Übersicht:

Ideenwerkstatt 
Wohnen - Schule - Grün

In der Ideenwerkstatt sollen Teilbereiche des Plange-
biets gemeinsam gestaltet werden. Es werden inner-
halb des planungsrechtlichen Rahmens mögliche und 
sinnvoll umsetzbare Nutzungen, städtebauliche Set-
zungen und Raumbildungen diskutiert. 

Die Ergebnisse fließen in die Aufstellung des Bebau-
ungsplans ein und werden im städtebaulichen Entwurf 
aufgegriffen.

WEISSENSEER WEG #2  
Zusammenfassung der Ideenwerkstatt

Die zweite Auflage dieser Zeitung wird die Infroma-
tionsgrundlage des Bürgerforums sein. Die Ergebnis-
se der Ideenwerkstatt werden dargestellt und weitere 
Termine angekündigt. Mit der zweiten Ausgabe blei-
ben Sie über alle wichtigen Schritte informiert!

Bürgerforum  
Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

Eine bestmögliche Berücksichtigung der Wünsche und 
Hinweise ist vorgesehen. Welche Hinweise nicht be-
rücksichtigt werden konnten und warum können hier 
nochmal genauer unter die Lupe genommen und mit 
den verantwortlichen Planer*innen diskutiert werden.
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Wichtige Informationen zur aktuellen Situation: COVID-19 (Coronavirus)

Aufgrund der COVID-19-Pandemie können angesetzte Termine kurzfristig verschoben werden. 
Dies wird über die üblichen Kommunikationswege bekannt gegeben.

Alle Veranstaltungen finden unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Abstands- und Hygiene-
maßnahmen statt. Weitere Hinweise und Informationen werden in den Einladungen und zeitnah 
zu den Veranstaltungen bekannt gegeben. 

WIE GEHT ES WEITER?


